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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für bestimmte
Fachbereiche in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2

der Fachrichtung Technische Dienste 

Vom 21. April 2021

Aufgrund des § 26 Nrn. 6 und 7 des Niedersächsischen Be-
amtengesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt
geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 15. Juli 2020
(Nds. GVBl. S. 244), wird im Benehmen mit dem Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und dem
Ministerium für Inneres und Sport verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für be-
stimmte Fachbereiche in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2
der Fachrichtung Technische Dienste vom 12. Februar 2013
(Nds. GVBl. S. 52), zuletzt geändert durch Verordnung vom
25. September 2019 (Nds. GVBl. S. 278), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 26 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „und keine mit ,nicht
ausreichend (5)‘“ gestrichen.

2. Nach § 37 wird der folgende neue § 37 a eingefügt:

„§ 37 a 

Abweichende Vorschriften 
wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

(1) Wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
auf die Prüfung der Anwärterinnen und Anwärter, die sich
in der Ausbildung im Vorbereitungsdienst für das erste
Einstiegsamt der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fach-
richtung Technische Dienste befinden und deren Vorbe-
reitungsdienst im Jahr 2021 oder im Jahr 2022 endet, kann
die mündliche Prüfung (§ 12) nach Entscheidung der Prü-
fungsbehörde auch als Videokonferenz durchgeführt wer-
den.

(2) Wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
auf die Prüfung der Referendarinnen und Referendare, die
sich in der Ausbildung im Vorbereitungsdienst für das
zweite Einstiegsamt der Laufbahn der Laufbahngruppe 2
der Fachrichtung Technische Dienste befinden und deren
Vorbereitungsdienst im Jahr 2021 oder im Jahr 2022 endet,
kann die mündliche Prüfung (§ 27) nach Entscheidung der
Prüfungsbehörde auch als Videokonferenz durchgeführt
werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 21. April 2021

Niedersächsisches Ministerium 
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister

Niedersächsisches Finanzministerium

H i l b e r s

Minister

Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

L i e s

Minister

Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

A l t h u s m a n n

Minister
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V e r o r d n u n g  
z ur Änderung der Niedersächsischen C orona-Verordnung  

und der Niedersächsischen Quarantäne-Verordnung* ) 

Vom  8 .  M ai 20 21  

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und den §§ 28 a, 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S. 104 5), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I 
S. 802), in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 4 87 ), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 2. F ebruar 2021 (Nds. GVBl. S. 32), wird verordnet:   

Artikel 1 

Ä nderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung 

Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30. O ktober 2020 (Nds. GVBl. S. 36 8), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
23. April 2021 (Nds. GVBl. S. 221), wird wie folgt geändert:  

1. § 1 erhält folgende F assung:  

„ § 1  

Regelungsbereich, Grundsatz 

(1) 1Diese Verordnung regelt für Niedersachsen notwendige Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 und zu dessen Eindämmung, soweit nicht durch § 28 b Abs. 1 bis 4  des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) und aufgrund des § 28 b Abs. 6  oder des § 28 c IfSG erlassene Verordnungen der Bundesregierung Regelungen ge-
troffen sind, die den Regelungen dieser Verordnung vorgehen;  dies gilt insbesondere für K ontaktbeschränkungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 1. 2Weitergehende Schutzmaßnahmen des L andes und der K ommunen auf der Grundlage des Infektionsschutzge-
setzes bleiben unberührt. 

(2) 1J ede P erson soll K ontakte zu anderen P ersonen, die nicht dem eigenen H aushalt angehören, möglichst reduzieren 
und hat darüber hinaus soweit möglich Abstand zu jeder anderen P erson einzuhalten. 2K ann eine P erson den Abstand nicht 
einhalten, so hat sie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 3Die Einzelheiten zu Inhalt und U mfang der Sätze 1 und 2 erge-
ben sich aus den §§ 2 und 3.“  

2. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa)  Satz 4  erhält folgende F assung:  

„ 4 Beträgt für einen L andkreis oder eine kreisfreie Stadt die 7 -T age-Inzidenz nicht mehr als 35, so darf die betref-
fende K ommune abweichend von Satz 1 im Einvernehmen mit dem L andesgesundheitsamt durch öffentlich be-
kannt zu gebende Allgemeinverfügung für ihr jeweiliges Gebiet auch Zusammenkünfte von höchstens zehn P erso-
nen zulassen, die insgesamt höchstens drei H aushalten angehören dürfen, wobei K inder dieser P ersonen bis zu 
einem Alter von einschließlich 14  J ahren nicht einzurechnen sind und nicht zusammenlebende P aare als ein H aus-
halt gelten;  die Sätze 2 und 3 sind anzuwenden.“  

bb) Satz 5 wird gestrichen. 

cc) Die bisherigen Sätze 6  bis 8 werden Sätze 5 bis 7 .  

dd) In den neuen Sätzen 6  und 7  wird jeweils die Angabe „ bis 6 “  durch die Angabe „ bis 5“  ersetzt.   

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Der Nummer 5 wird der folgende Buchstabe d angefügt:  

„ d) für die Sitzungen der Wahlausschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung öffentlicher Wahlen,“ . 

bb) Nummer 10 wird gestrichen. 

cc) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 10. 

c) Absatz 4  wird gestrichen.  

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 .  

3. § 3 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende F assung:  

„ 2Dies gilt auch für P ersonen, die 

1. T ätigkeiten und Dienstleistungen ausüben, die eine U nterschreitung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 naturge-
mäß erfordern, insbesondere im Rahmen der Gesundheitsversorgung, der P flege von P ersonen, des H andels, der 
Gastronomie und der körpernahen Dienstleistungen,

                                                           
* )   Verkündet gemäß § 1 Abs. 4  des Niedersächsischen Gesetzes über Verordnungen und Zuständigkeiten am 8. Mai 2021. 
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2. Verkehrsmittel des P ersonenverkehrs oder die dazugehörigen Einrichtungen, wie zum Beispiel H altestellen, Bahn-
höfe, F lughäfen und F ähranleger, nutzen, wobei F ahrzeugführerinnen und F ahrzeugführer ausgenommen sind, 

3. an einer  

a) Veranstaltung oder  

b) Sitzung oder Zusammenkunft im Sinne des § 6  Abs. 2  

in geschlossenen Räumen teilnehmen,  

4 . am U nterricht oder an einer P rüfung in einem F ahrzeug im Rahmen einer F ahrausbildung oder F ahrlehrerausbil-
dung teilnehmen, 

5. als Besucherin oder Besucher an einer Veranstaltung im Sinne des § 7  Abs. 4  teilnehmen,  

6 . als F ahrgäste an einer touristischen Bus-, Schiffs- oder K utschfahrt im Sinne des § 7  Abs. 6  teilnehmen.“  

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende F assung:  

„ 3Abweichend von Satz 1 ist nur eine medizinische Maske zulässig für eine P erson, die  

1. sich in einem geschlossenen Raum, der öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder K undenverkehrs zugäng-
lich ist, und in den vor diesem Raum gelegenen Eingangsbereich sowie auf dem zugehörigen P arkplatz oder wäh-
rend der jeweiligen Marktöffnungszeiten auf einem Wochenmarkt aufhält,  

2. nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 ein Verkehrsmittel des P ersonenverkehrs oder eine dazugehörige Einrichtung nutzt, 
ausgenommen F ahrzeugführerinnen und F ahrzeugführer,  

3. Schulungen im Rahmen einer F ahr- oder F lugschule einschließlich einer Einrichtung für die Durchführung von 
Schulungen in Erster H ilfe nach § 19 der F ahrerlaubnis-Verordnung (F eV) durchführt oder an solchen Schulungen 
teilnimmt oder Dienstleistungen im Rahmen eines Betriebs der körpernahen Dienstleistungen oder der K örperpflege 
wie eines F riseurbetriebs, eines K osmetikstudios, einer Massageprax is, eines T attoo-Studios oder eines ähnlichen 
Betriebs einschließlich Einrichtungen für medizinisch notwendige Behandlungen wie P rax en für P hy siotherapie, 
Ergotherapie, P odologie oder F ußpflege, die Betriebe des O rthopädieschuhmacher-H andwerks und des H and-
werks der O rthopädietechnik sowie die P rax en der H eilpraktikerinnen und H eilpraktiker erbringt oder als K undin 
oder K unde entgegennimmt, 

4 . im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der P flege von P ersonen K ontakt zu den zu versorgenden oder zu 
pflegenden P ersonen hat, 

5. an einer Veranstaltung, Sitzung oder Zusammenkunft nach § 6  Abs. 1, 2 oder 3 teilnimmt,  

6 .  ein H eim nach § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen (NuWG), eine unter-
stützende Wohnform nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG, eine T agespflegeeinrichtung nach § 2 Abs. 7  NuWG, eine 
ambulant betreute Wohngemeinschaft zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des Nieder-
sächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen fällt, zu Besuchszwecken, zur erweiterten Grundversor-
gung, zur Erbringung von Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken betritt, 

7 . als Mitfahrerin oder Mitfahrer an einer beruflichen F ahrgemeinschaft im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 teilnimmt, 

8. als Besucherin oder Besucher einen geschlossenen Raum einer Einrichtung oder Anlage im Sinne des § 7  Abs. 1, 
2 oder 3 aufsucht,  

9. als Besucherin oder Besucher an einer Veranstaltung im Sinne des § 7  Abs. 4  teilnimmt, 

10. als F ahrgast an einer touristischen Bus-, Schiffs- oder K utschfahrt im Sinne des § 7  Abs. 6  teilnimmt, 

11. eine Bildungsmaßnahme nach § 14  a durchführt oder hieran teilnimmt, 

12. an einer P rüfung in einem F ahrzeug im Rahmen einer F ahrausbildung oder F ahrlehrerausbildung teilnimmt;  

Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zulässig.“  

c) Absatz 4  wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 6  wird nach der Angabe „ Abs. 1“  die Angabe „ Sätze 4  bis 6 “  eingefügt. 

bb) Nummer 9 erhält folgende F assung:  

„ 9. im Rahmen einer logopädischen Behandlung, während der Bestrahlung in einem Solarium sowie während 
des Schwimmunterrichts und der Rehabilitationsmaßnahme nach § 7  Abs. 7 .“  

d) In Absatz 5 wird die Angabe „ und 3 Nr. 1“  durch die Angabe „ und 3 Satz 1 Nr. 1“  ersetzt.    

4 .  § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Nummern 2 a und 3 erhalten folgende F assung:  
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„ 2 a. die Betreiberin oder der Betreiber einer Verkaufsstelle des Einzelhandels, die oder der einen T ermin nach 
§ 10 Abs. 3 Satz 4  vereinbart, 

3. die Betreiberin oder der Betreiber eines Beherbergungsbetriebs im Sinne des § 8 oder der Außenbewirt-
schaftung eines Gastronomiebetriebs im Sinne des § 9,“ . 

bb) Der Nummer 6  wird ein K omma angefügt. 

cc) Es wird die folgende Nummer 7  eingefügt:  

„ 7 . jede P erson, die einen T est nach § 5 a Abs. 1 Sätze 3 bis 5 beaufsichtigt oder durchführt,“ .  

b) In Satz 2 H albsatz 1 werden die Worte „ sowie des § 7 “  gestrichen. 

5. § 5 a erhält folgende F assung:   

„ § 5 a 

T estung 

(1) 1In den in dieser Verordnung bestimmten F ällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug genommen wird, muss der dort 
vorgesehene T est auf das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 durch  

1. eine molekularbiologische U ntersuchung mittels P oly merase-K ettenreaktion (P CR-T estung),  

2. einen P oC-Antigen-T est zur patientennahen Durchführung, der die Anforderungen nach § 1 Abs. 1 Satz 5 der Coronavi-
rus-T estverordnung (T estV) vom 8. März 2021 (BAnz AT  09.03.2021 V 1) erfüllt, oder  

3. einen T est zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zuge-
lassen und auf der Website https: / / www.bfarm.de/ DE/ Medizinprodukte/ Antigentests/ _ node.html gelistet ist,  

durchgeführt werden. 2Die T estung muss vor dem Betreten der Einrichtung, des Betriebs oder Veranstaltungsorts durch die 
Besucherin oder den Besucher durchgeführt werden und darf max imal 24  Stunden zurückliegen. 3Eine T estung nach Satz 1 
Nr. 2 oder 3 muss 

1. vor O rt unter Aufsicht der- oder desjenigen stattfinden, die oder der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist,  

2. unter Aufsicht einer oder eines anderen stattfinden, die oder der einer Schutzmaßnahme nach dieser Verordnung oder 
einer entsprechenden Schutzmaßnahme nach § 28 b IfSG unterworfen ist,  

3. im Rahmen einer betrieblichen T estung im Sinne des Arbeitsschutzes durch P ersonal, das die dafür erforderliche Ausbil-
dung oder K enntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder 

4 . von einem L eistungserbringer nach § 6  Abs. 1 T estV vorgenommen oder überwacht werden. 
4 Im F all einer T estung mittels eines T ests nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 muss die T estung durch eine dafür geschulte P erson 
durchgeführt werden. 5Im F all eines Selbsttests nach Satz 1 Nr. 3 ist der T est von der Besucherin oder dem Besucher unter 
Aufsicht der oder des der Schutzmaßnahme U nterworfenen oder einer von ihr oder ihm beauftragten P erson oder der P erson 
nach Satz 3 Nr. 3 durchzuführen. 6 Die P erson, die den T est gemäß Satz 4  durchgeführt oder gemäß Satz 5 beaufsichtigt hat, 
hat der Besucherin oder dem Besucher auf Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt der T estung zu bescheinigen;  die 
Bescheinigung muss Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse der getesteten P erson, Name und H ersteller des T ests, T est-
datum und T estuhrzeit, Name und F irma der beaufsichtigenden P erson sowie T estart und T estergebnis enthalten. 7 Die P flicht 
zur T estung entfällt, wenn die Besucherin oder der Besucher vor dem Betreten der Einrichtung, des Betriebs oder Veranstal-
tungsorts 

1. eine Bestätigung über eine max imal 24  Stunden zurückliegende T estung mit negativem T estergebnis gemäß Satz 6  oder 
im F all einer T estung nach Satz 1 Nr. 1 eine Bestätigung über eine max imal 24  Stunden zurückliegende T estung mit 
negativem T estergebnis durch die testausführende Stelle oder 

2. einen Nachweis gemäß § 2 Nr. 7  der CO VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT  08.05.2021 V1) 

vorlegt. 8Ergibt eine T estung nach den Sätzen 1 bis 5 das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2, so hat die Betreiberin, 
der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter der Besucherin oder dem Besucher den Zutritt zu verweigern und sofort 
das örtlich zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis der T estung zu informieren und dabei die K ontaktdaten der Besu-
cherin oder des Besuchers im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2 mitzuteilen;  § 5 Abs. 1 Sätze 3, 4 , 6 , 7  und 11 ist entsprechend 
anzuwenden. 9Die Übermittlung des Ergebnisses der T estung kann auch mittels der Anwendungssoftware nach § 5 Abs. 1 
Satz 7  a erfolgen;  in diesem F all darf die Besucherin oder der Besucher die Zustimmung zur Übermittlung nicht verweigern. 
10§ 5 Abs. 1 Sätze 3, 4 , 6 , 7  und 11 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die P flicht zur T estung nach Absatz 1 entfällt, wenn die Besucherin oder der Besucher einen für sie geltenden Impf-
nachweis gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV vorlegt. 

(3) Die P flicht zur T estung nach Absatz 1 entfällt auch, wenn die Besucherin oder der Besucher im Sinne des Absatzes 
1 einen für sie geltenden Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV vorlegt. 

(4 ) Die P flicht zur T estung nach Absatz 1 gilt, außer für in den §§ 11 bis 13 angeordnete T estungen, nicht für K inder bis 
zu einem Alter von einschließlich 14  J ahren.“  

6 . Die §§ 6  bis 14  a erhalten folgende F assung:  
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„ § 6  

Religionsausübung, sonstige Regelungen für Sitzungen, 
Zusammenkünfte und Versammlungen 

(1) 1Abweichend von § 2 Abs. 1 und § 5 sind Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in dafür geeigneten 
Räumlichkeiten und im F reien sowie Zusammenkünfte in K irchen, F riedhofskapellen oder entsprechend genutzten Einrichtun-
gen, Moscheen, Sy nagogen sowie Cem- und Gemeindehäusern und die Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltan-
schauungsgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren und gemeindlichen Einrichtungen zur 
Durchführung von Veranstaltungen kirchlicher Bildungsträger und von sozialen und karitativen Veranstaltungen der Gemein-
den, sowie zur U nterweisung und Vorbereitung von P ersonen auf religiöse F este und Ereignisse, wie zum Beispiel Erstkom-
munion, F irmung, K onfirmation, humanistische J ugendfeier, Bat Mizwa und Bar Mizwa, sowie T rauungen, T rauerandachten 
und die T eilnahme am letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle mit dem dortigen Aufenthalt unabhängig von der Zahl 
der teilnehmenden P ersonen zulässig, wenn sichergestellt ist, dass Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  
Abs. 1 und 2 getroffen werden. 2In Bezug auf Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in K irchen, Sy nagogen, 
Moscheen und anderen geschlossenen Räumlichkeiten und in Bezug auf Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltan-
schauungsgemeinschaften in geschlossenen Räumlichkeiten sind die Anforderungen nach den Sätzen 3 bis 6  einzuhalten. 
3Bei zu erwartenden Besucherzahlen, die zu einer Auslastung der vorhandenen P ersonenkapazitäten in den Räumlichkeiten 
führen können, ist in dem H y gienekonzept nach Satz 1 auch ein Anmeldeerfordernis für die Besucherinnen und Besucher 
vorzusehen. 4 Die Besucherinnen und Besucher haben abweichend von § 3 Abs. 5 auch dann eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen, soweit und solange sie einen Sitzplatz eingenommen haben;  das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 
bleibt unberührt. 5J eglicher Gesang der Besucherinnen und Besucher ist zu unterlassen. 6 Die Veranstalterin oder der Veran-
stalter hat die örtlich zuständigen Behörden mindestens zwei Werktage vor der Veranstaltung über die Art, den O rt, den Zeit-
punkt und den U mfang der Veranstaltung zu informieren, wenn zu erwarten ist, dass eine Veranstaltung von zehn oder mehr 
P ersonen besucht wird, es sei denn, es bestehen zwischen den betreffenden Veranstalterinnen und Veranstaltern sowie den 
örtlich zuständigen Behörden Absprachen über die Durchführung von Veranstaltungen und die erforderlichen Informationen. 

(2) Ö ffentlich-rechtliche K örperschaften sowie P arteien, Vereine, Initiativen und andere ehrenamtliche Zusammen-
schlüsse dürfen, auch abweichend von § 2 Abs. 1, die durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Sitzungen und Zusammen-
künfte durchführen, wenn das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 eingehalten wird.  

(3) Angebote der Selbsthilfe nach § 20 h des F ünften Buchs des Sozialgesetzbuchs sowie der Selbsthilfe nach § 4 5 d 
des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs sowie Angebote der Selbsthilfe zur T äterarbeit, zur Gewaltprävention und des O pfer-
schutzes dürfen, auch abweichend von § 2 Abs. 1, Zusammenkünfte mit bis zu zehn P ersonen in geschlossenen Räumen 
durchführen, wenn das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 eingehalten wird;  § 5 a ist anzuwenden. 

(4 ) 1Die Veranstalterin oder der Veranstalter einer Versammlung unter freiem H immel nach Artikel 8 des Grundgesetzes 
hat durch geeignete Maßnahmen den Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 sicherzustellen. 2Die zustän-
dige Versammlungsbehörde kann zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 die Versammlung auf der 
Grundlage des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes beschränken. 

(5) Veranstaltungen, die nicht durch diese Verordnung zugelassen sind, sind verboten. 

§ 7  

Regelungen für den Betrieb und den Besuch von Einrichtungen und für den Besuch von Veranstaltungen  

(1) 1Der Besuch einer Gedenkstätte ist unter den Anforderungen der Sätze 2 bis 6  zulässig. 2Die für die Gedenkstätte 
verantwortliche P erson hat sicherzustellen, dass die Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 
Satz 1 Nr. 1 einhalten. 3Die verantwortliche P erson ist darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekon-
zepts nach § 4  zu treffen. 4 F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. 5Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die sich 
zur gleichen Zeit in der Gedenkstätte aufhalten, darf die H älfte der P ersonenkapazität der Gedenkstätte nicht überschreiten. 
6 Die auf dem Gelände der Gedenkstätte gelegenen Verkaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomie-
betriebe im Sinne des § 9, wie zum Beispiel Café s, dürfen im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden.  

(2) 1Der Besuch eines Zoos, T ierparks oder botanischen Gartens ist unter den Anforderungen der Sätze 2 bis 6  zulässig. 
2Die für die Anlage verantwortliche P erson hat sicherzustellen, dass die Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach 
§ 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 einhalten. 3Die verantwortliche P erson ist darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines 
H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen. 4 Wenn in der Anlage nicht ausschließlich Einrichtungen unter freiem H immel für den 
Besucherverkehr zugänglich gemacht werden, gilt für die Besucherinnen und Besucher der Anlage § 5 a;  sanitäre Anlagen 
sind nicht maßgeblich. 5Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die sich zur gleichen Zeit in der Anlage aufhalten, darf die 
H älfte der P ersonenkapazität der Anlage nicht überschreiten. 6 Die auf dem Gelände der Anlage gelegenen Verkaufsstellen 
einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe im Sinne des § 9, wie zum Beispiel Café s, dürfen im Rahmen 
der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden.  

(3) 1Der Betrieb eines Museums, eines F reilichtmuseums, einer Ausstellung, einer Galerie oder einer ähnlichen Einrich-
tung erfordert in dem nach § 4  erforderlichen H y gienekonzept über die Anforderungen nach § 4  Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 hinaus 
Maßnahmen, die die Zahl der Besucherinnen und Besucher und deren Aufenthalt in der jeweiligen Einrichtung auch zeitlich 
begrenzt und steuern. 2F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. 3Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die sich 
zur gleichen Zeit in der Einrichtung aufhalten, darf die H älfte der P ersonenkapazität der gesamten Einrichtung nicht überschrei-
ten. 4 Die auf dem Gelände der Einrichtung gelegenen Verkaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomie-
betriebe im Sinne des § 9, wie zum Beispiel Café s, dürfen im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden. 

(4 ) 1Veranstaltungen, die nicht auf verbale Interaktion und K ommunikation der Besucherinnen und Besucher gerichtet 
sind, wie beispielsweise eines T heaters, eines O pernhauses, eines K onzerthauses oder einer ähnlichen Einrichtung sowie 
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eines K inos, sind nur unter freiem H immel und unter den Anforderungen der Sätze 2 bis 5 zulässig. 2Die Veranstaltungen dürfen 
nur mit sitzendem P ublikum durchgeführt werden. 3Die Zahl der Besucherinnen und Besucher darf 250 P ersonen nicht über-
schreiten. 4 F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. 5Die Veranstalterin oder der Veranstalter ist verpflichtet, Maßnah-
men aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen.  

(5) 1Der Betrieb und die Angebote eines F reizeitparks, auch eines mobilen F reizeitparks, unter freiem H immel sind nur 
unter den Anforderungen der Sätze 2 bis 6  zulässig. 2Die für die Anlage verantwortliche P erson hat sicherzustellen, dass die 
Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 einhalten. 3Die verantwortliche P erson ist 
darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen. 4 F ür die Besucherinnen und 
Besucher gilt § 5 a. 5Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die sich zur gleichen Zeit in der Anlage aufhalten, darf die 
H älfte der zulässigen P ersonenkapazität der Anlage nicht überschreiten. 6 Die auf dem Gelände der Anlage gelegenen Ver-
kaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe im Sinne des § 9, wie zum Beispiel Café s, dürfen 
im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden. 

(6 ) 1Die Durchführung touristischer Bus-, Schiffs- und K utschfahrten mit im F ahrgastbereich offenen F ahrzeugen ist unter 
den Anforderungen der Sätze 2 bis 5 zulässig. 2Die touristische Nutzung durch F ahrgäste ist auf die offenen T eile des F ahr-
zeugs und die der Versorgung der F ahrgäste dienenden Einrichtungen des F ahrzeugs einschließlich Wasch- und T oilettenan-
lagen zu beschränken. 3Die Zahl der F ahrgäste darf die H älfte der zulässigen F ahrgastkapazität des F ahrzeugs in dem offenen 
F ahrgastbereich nach Satz 2 nicht überschreiten. 4 F ür die F ahrgäste gilt § 5 a. 5Die U nternehmerin oder der U nternehmer ist 
verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen.  

(7 ) 1Soweit nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7  die Nutzung eines Schwimmbades für die Erteilung von Schwimmunterricht 
und Schwimmkursen und die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen zulässig ist, gilt dies nur für Einzelpersonen und 
Gruppen von nicht mehr als 20 P ersonen, wobei geimpfte P ersonen und genesene P ersonen im Sinne des § 5 a Abs. 2 und 3 
nicht eingerechnet werden. 2Die Veranstalterin oder der Veranstalter des Schwimmunterrichts oder des Schwimmkurses oder 
die P erson, die die Rehabilitationsmaßnahmen durchführt, hat Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu tref-
fen. 3F ür unterrichtende oder betreuende P ersonen sowie volljährige T eilnehmerinnen und T eilnehmer gilt § 5 a. 

§ 8 

Beherbergung 

(1) Der Betrieb 

1. einer Beherbergungsstätte oder einer ähnlichen Einrichtung, 

2. eines H otels, 

3. eines Campingplatzes, 

4 . einer Stellplatzanlage für Wohnmobile und 

5. eine Anlage für Bootsliegeplätze 

sowie die gewerbliche oder private Vermietung einer F erienwohnung oder eines F erienhauses sind nur unter den Anforderun-
gen der Absätze 2 bis 7  zulässig. 

(2) 1Übernachtungsangebote und Vermietungsangebote in Bezug auf eine Einrichtung oder Anlage nach Absatz 1 dürfen 
sich nur an P ersonen richten, die in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben, es sei denn, die Übernachtungen oder Vermietungen 
dienen ausschließlich notwendigen Zwecken, wie zum Beispiel Dienst- oder Geschäftsreisen. 2Ausgenommen von der Be-
schränkung nach Satz 1 ist die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dau-
erhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmobilen und ähnlichen Einrichtungen ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten.     

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung oder Anlage nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 und die Vermieterin oder 
der Vermieter einer F erienwohnung oder eines F erienhauses im Sinne des Absatzes 1 sind verpflichtet, Maßnahmen aufgrund 
eines H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen. 

(4 ) 1Eine Einrichtung nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 darf nur zu 6 0 P rozent ihrer K apazität ausgelastet sein. 2Eine Über-
schreitung der K apazitätsgrenze von 6 0 P rozent ist zulässig, wenn Übernachtungsangebote und Übernachtungen ausschließ-
lich notwendigen Zwecken, wie zum Beispiel Dienst- oder Geschäftsreisen, dienen.  

(5) 1Eine private oder gewerbliche Vermieterin oder ein privater oder gewerblicher Vermieter, die oder der jeweils mehr 
als eine P arzelle eines Campingplatzes (Absatz 1 Nr. 3) oder einer Stellplatzanlage für Wohnmobile (Absatz 1 Nr. 4 ) oder je-
weils mehr als einen Bootsliegeplatz einer Anlage nach Absatz 1 Nr. 5 vermietet, darf insgesamt nicht mehr als 6 0 P rozent der 
Zahl aller ihrer oder seiner P arzellen, Stellplätze und Bootsliegeplätze auf dem Gebiet einer Gemeinde gleichzeitig vermieten;  
Absatz 4  Satz 2 gilt entsprechend. 2Ausgenommen von den Beschränkungen nach Satz 1 H albsatz 1 ist die Nutzung von dau-
erhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmobilen und 
ähnlichen Einrichtungen ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten. 

(6 ) Eine F erienwohnung oder ein F erienhaus im Sinne des Absatzes 1 darf an eine andere Mieterin oder einen anderen 
Mieter erst am übernächsten T ag nach Ende eines Mietverhältnisses vermietet werden.  

(7 ) 1Eine P erson, die eine Einrichtung oder Anlage nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 oder eine fremde F erienwohnung oder ein 
fremdes F erienhaus im Sinne des Absatzes 1 nutzen will, hat bei Beginn der Nutzung einen T est nach § 5 a Abs. 1 durchzu-
führen, das negative Ergebnis eines T ests nach § 5 a Abs. 1 nachzuweisen oder eine Impfdokumentation nach § 5 a Abs. 2 
oder einen Genesenennachweis nach § 5 a Abs. 3 vorzulegen;  H albsatz 1 gilt nicht für P ersonen im Rahmen einer Nutzung 
nach Absatz 4  Satz 2. 2Eine nach Satz 1 verpflichtete P erson, die nicht über eine Impfdokumentation nach § 5 a Abs. 2 oder 

257



Nds. GVBl. Nr. 19/2021, ausgegeben am 14. 5. 2021

 

einen Genesenennachweis nach § 5 a Abs. 3 verfügt, hat über Satz 1 hinaus während der Nutzung einer Einrichtung nach 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 5, einer F erienwohnung oder eines F erienhauses jeweils mindestens zwei T ests in jeder Woche der Nut-
zungsdauer durchzuführen. 3Das Ergebnis der T estung ist gegenüber der Vermieterin, dem Vermieter, der Betreiberin oder 
dem Betreiber nachzuweisen. 4 Erfüllt eine nach Satz 1, 2 oder 3 verpflichtete P erson ihre P flicht nicht, so ist das Nutzungsver-
hältnis sofort zu beenden.     

(8) Das Übernachten zu touristischen Zwecken in Wohnmobilen und K raftfahrzeugen auf öffentlichen F lächen und auf 
für die Ö ffentlichkeit geöffneten F lächen ist untersagt.  

§ 9 

Gastronomie 

(1) F ür den P ublikumsverkehr und Besuch sind geschlossen Gastronomiebetriebe im Sinne des § 1 Abs. 3 des Nieder-
sächsischen Gaststättengesetzes, insbesondere Restaurants, Bars einschließlich Einrichtungen, in denen Shisha-P feifen zum 
K onsum angeboten werden, Imbisse und Café s, allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen, jeweils ausgenommen 
die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe an T ischen, der Außer-H aus-Verkauf und der L ieferservice für Speisen 
und alkoholfreie Getränke zum Verzehr außerhalb der jeweiligen Einrichtung und mit Ausnahme von  

1. Gastronomiebetrieben in H eimen nach § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen 
(NuWG) und in Einrichtungen des betreuten Wohnens zur Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner,  

2. Gastronomiebetrieben in Beherbergungsstätten und H otels zur Versorgung der zulässig beherbergten Gäste, allerdings 
nur zur Versorgung der P ersonen in den Zimmern,  

3. Gastronomiebetrieben auf Raststätten und Autohöfen an Bundesautobahnen zur Versorgung von Berufskraftfahrerinnen 
und Berufskraftfahrern, die ihre T ätigkeit durch eine Bescheinigung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers nachweisen 
können. 

(2) 1Die Schließung nach Absatz 1 gilt nicht für Mensen, Cafeterien und K antinen, soweit diese der Versorgung von 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder Studierenden der jeweiligen Einrichtung dienen. 2Der Verzehr der nach Absatz 1 im Rahmen 
des Außer-H aus-Verkaufs abgeholten Speisen in der Ö ffentlichkeit innerhalb eines U mkreises von 50 Metern zu den Betrieben 
nach Absatz 1 ist untersagt. 3Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 dürfen zulässig über Nacht beherbergte Gäste Speisen und Ge-
tränke unter Einhaltung der K ontaktbeschränkungen nach § 2 Abs. 1, des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 und der 
Anforderungen des nach § 4  Abs. 1 bestehenden H y gienekonzepts in den Speiseräumen der Beherbergungsstätte oder des 
H otels einnehmen. 

(3) 1Die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe mit einem Speisenangebot nach Absatz 1 ist unter den Anfor-
derungen der Sätze 2 bis 6  zulässig. 2Die Betreiberin oder der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Gäste das Abstandsgebot 
nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 einhalten. 3Die Betreiberin oder der Betreiber ist darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen 
aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen. 4 F ür die Gäste gilt § 5 a. 5Die Regelungen über die Datenerhebung und 
Dokumentation nach § 5 sind anzuwenden. 6 F ür den Gastronomiebetrieb beginnt eine Sperrzeit um 23.00 U hr und endet um 
6 .00 U hr des folgenden T ages;  abweichende Regelungen auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt, 
wenn danach die Sperrfrist vor 23.00 U hr beginnt.      

§ 10 

Betriebsverbote sowie Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen  

(1) 1F ür den P ublikumsverkehr und Besuche sind geschlossen 

1. Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen, 

 

2. Messen, K ongresse, gewerbliche Ausstellungen, Spezialmärkte, J ahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen, ausgenom-
men Wochenmärkte, 

3. T heater, O pernhäuser, K onzerthäuser, K ulturzentren und ähnliche Einrichtungen, unabhängig von der jeweiligen T räger-
schaft und den Eigentumsverhältnissen, ausgenommen der Betrieb und Veranstaltungen dieser Einrichtungen unter 
freiem H immel nach § 7  Abs. 4 ,   

4 . K inos mit Ausnahme von Autokinos und des Betriebs und der Veranstaltungen eines K inos unter freiem H immel nach 
§ 7  Abs. 4 , 

5. die Angebote von F reizeitparks und anderen F reizeitaktivitäten, soweit diese innerhalb von Gebäuden oder geschlosse-
nen Räumen erfolgen, wie Indoor-Spielplätze und ähnliche Einrichtungen, 

6 . Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, 

7 . Saunen, T hermen, Schwimm- und Spaßbäder und ähnliche Einrichtungen, ausgenommen Schwimmbäder für die Ertei-
lung von Schwimmunterricht und Schwimmkurse sowie die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen gemäß § 7  
Abs. 7 , 

8. Seilbahnen, ausgenommen Anlagen mit einer P ersonenbeförderung unter freiem H immel, wie zum Beispiel Sessellifte, 
für die besondere Maßnahmen im Rahmen des H y gienekonzepts nach § 4  getroffen sind, die der Vermeidung von War-
teschlangen dienen, 

9. P rostitutionsstätten nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 des P rostituiertenschutzgesetzes (P rostSchG) und P rostitutionsfahrzeuge nach 
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§ 2 Abs. 3 Nr. 2 P rostSchG. 
2U ntersagt sind über Satz 1 Nr. 9 hinaus die Durchführung und der Besuch von P rostitutionsveranstaltungen nach § 2 Abs. 3 
Nr. 3 P rostSchG, die Erbringung und Inanspruchnahme sex ueller Dienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 1 P rostSchG ein-
schließlich der Durchführung der P rostitutionsvermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 4  P rostSchG, die Durchführung erotischer Mas-
sagen in einer P rostitutionsstätte oder einem P rostitutionsfahrzeug im Sinne des Satzes 1 Nr. 9 sowie die Straßenprostitution. 

(2) 1Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke, die nach ihrer Darreichungsform zum unmittelbaren Verzehr 
bestimmt oder geeignet sind, insbesondere in Gläsern, Bechern oder Einweggetränkebehältnissen, sind außerhalb der zuläs-
sigen Außenbewirtschaftung von Gastronomiebetrieben nach § 9 untersagt. 2Satz 1 gilt nicht für handelsüblich geschlossene 
Getränkeflaschen, -dosen und -tüten. 3Die zuständige Behörde kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an 
bestimmten O rten und zu bestimmten Zeiten untersagen, wenn T atsachen die Annahme rechtfertigen, dass es an diesen O rten 
oder in ihrer unmittelbaren U mgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum in der Ö ffentlichkeit zu Verstößen 
gegen § 2 kommt;  das Verbot ist angemessen zu befristen. 

(3) 1Die Inhaberinnen, Inhaber, Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen des Einzelhandels, einschließlich der 
O utlet-Center und der Verkaufsstellen in Einkaufscentern, sind verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach 
§ 4  zu treffen. 2F ür K undinnen, K unden, Besucherinnen und Besucher der Verkaufsstellen im Sinne des Satzes 1 gilt § 5 a;  
abweichend von H albsatz 1 gilt § 5 a nicht für K undinnen, K unden, Besucherinnen und Besucher der Verkaufsstellen für die 
Versorgung mit L ebensmitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in den Betrieben und Einrichtungen 

1.  des L ebensmittelhandels, 

2. der Wochenmärkte, 

3. des landwirtschaftlichen Direktverkaufs und der H ofläden, 

4 . des Getränkehandels, 

5. der Abhol- und L ieferdienste, 

6 . der Reformhäuser, 

7 .  der Baby fachgeschäfte, 

8. der Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien,  

9. der O ptikerinnen, O ptiker, H örgeräteakustikerinnen und H örgeräteakustiker, des O rthopädieschuhmacher-H andwerks 
und des H andwerks der O rthopädietechnik, 

10. der T ankstellen und Autowaschanlagen, 

11. der K raftfahrzeug- oder F ahrrad-Werkstätten und der Reparaturwerkstätten für Elektronikgeräte, 

12. der Banken und Sparkassen, 

13. der P oststellen, 

14 . der Reinigungen, 

15. der Waschsalons, 

16 . der Zeitungsverkaufsstellen, 

17 . des Buchhandels, 

18. des T ierbedarfshandels, 

19. des F uttermittelhandels,  

20. der Verkaufsstellen für Schnittblumen, T opfblumen und T opfpflanzen, Blumengestecke und Grabschmuck sowie des 
gärtnerischen F acheinzelhandels wie Gärtnereien, Gartencenter und Gartenmärkte, 

21. des Brenn- und H eizstoffhandels,  

22. des Brief- und Versandhandels, 

23. der Verkaufsstellen von F ahrkarten für den P ersonenverkehr.  
3Satz 2 H albsatz 2 gilt auch in Bezug auf Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das auch regelmäßig Waren umfasst, die 
dem Sortiment einer der in Satz 2 H albsatz 2 Nrn. 1 bis 9 und 16  bis 20 genannten Verkaufsstellen entsprechen, wenn die 
Waren den Schwerpunkt des Sortiments bilden. 4 F ür Verkaufsstellen des Einzelhandels mit nicht mehr als 200 Quadratmetern 
Verkaufsfläche, für deren K undinnen, K unden, Besucherinnen und Besucher nicht bereits nach Satz 2 H albsatz 2 die P flicht 
zur T estung nach § 5 a nicht gilt, sind statt der T estung nach § 5 a die Beratung und der Verkauf von jeglicher Ware in den 
Geschäftsräumen nach vorheriger T erminvereinbarung und unter Wahrung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 zuläs-
sig, wobei sich in den Geschäftsräumen nur eine K undin oder ein K unde mit jeweils einer Begleitperson je 20 Quadratmeter 
Verkaufsfläche aufhalten darf. 5In Verkaufsstellen des Einzelhandels im Sinne des Satzes 2 H albsatz 2 ist neben der Durch-
führung von Maßnahmen nach dem nach § 4  erforderlichen H y gienekonzept sicherzustellen, dass sich  

1.  in einem Betrieb mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern nur eine K undin oder ein K unde je 
10 Quadratmeter Verkaufsfläche und 
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2. in einem Betrieb mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern  

a) in Bezug auf die Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter nur eine K undin oder ein K unde je 10 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche und  

b) in Bezug auf die 800 Quadratmeter übersteigende Verkaufsfläche nur eine K undin oder ein K unde je 20 Quadrat-
meter Verkaufsfläche  

aufhält. 6 F ür die übrigen Verkaufsstellen des Einzelhandels im Sinne des Satzes 1 gilt Satz 5 Nrn. 1 und 2 Buchst. a mit der 
Maßgabe, dass sich in dem Betrieb nur eine K undin oder ein K unde je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält, und Satz 5 
Nr. 2 Buchst. b mit der Maßgabe, dass sich in dem Betrieb nur eine K undin oder ein K unde je 4 0 Quadratmeter Verkaufsfläche 
aufhält. 7 F ür Einkaufszentren und die Betriebe des Einzelhandels in diesen Einkaufszentren sind im Rahmen des H y gienekon-
zepts nach § 4  abgestimmte Maßnahmen zu treffen, die der Vermeidung von Warteschlangen dienen. 

(4 ) 1Nimmt eine K undin oder ein K unde eine Dienstleistung eines Betriebs der körpernahen Dienstleistungen oder der 
K örperpflege wie eines F riseurbetriebs, eines K osmetikstudios, einer Massageprax is, eines Solariums, eines T attoo-Studios 
oder eines ähnlichen Betriebs einschließlich Einrichtungen für medizinisch notwendige Behandlungen wie P rax en für P hy sio-
therapie, Ergotherapie, P odologie oder F ußpflege, die Betriebe des O rthopädieschuhmacher-H andwerks und des H andwerks 
der O rthopädietechnik sowie die P rax en der H eilpraktikerinnen und H eilpraktiker entgegen, bei der die nach § 3 Abs. 3 Satz 3 
Nr. 3 erforderliche medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, so hat die K undin oder der K unde einen T est 
nach § 5 a Abs. 1 durchzuführen, das negative Ergebnis eines T ests nach § 5 a Abs. 1 nachzuweisen oder eine Impfdokumen-
tation nach § 5 a Abs. 2 oder einen Genesenennachweis nach § 5 a Abs. 3 vorzulegen. 2Im Übrigen ist die Betreiberin oder der 
Betreiber eines Betriebs oder einer Einrichtung nach Satz 1 verpflichtet, die dienstleistenden P ersonen der Einrichtung nach 
einem T estkonzept mindestens einmal in der Woche auf das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 zu testen;  § 5 a Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 3Das T estkonzept nach Satz 2 H albsatz 1 ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(5) 1U nternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, die P ersonen beschäftigen, die in Sammelunterkünften oder in be-
triebseigenen oder angemieteten U nterkünften untergebracht sind, haben sicherzustellen, dass die beschäftigten P ersonen auf 
die aktuellen H y gieneregeln hingewiesen werden und sie diese verstanden haben. 2Die U nternehmen und landwirtschaftlichen 
Betriebe haben die Einhaltung der H y gieneregeln regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren. 3Die von der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung herausgegebenen Infografiken mit den wichtigsten H y gienehinweisen sollen in allen U nter-
künften gut sichtbar und für alle Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich ausgehängt werden. 4 Eine U nterbringung in den in 
Satz 1 genannten U nterkünften soll möglichst nur in Einzelzimmern erfolgen. 5K üche und Bad sind so zu nutzen, dass eine 
ausreichende Distanz zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet ist. 

(6 ) U nternehmen im Sinne des § 6  Abs. 9 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sind verpflichtet, von jeder Arbeitnehme-
rin und jedem Arbeitnehmer sowie von jeder bei ihnen eingesetzten P erson K ontaktdaten nach § 5 Abs. 1 zu erheben, zu 
dokumentieren und den zuständigen Behörden auf Verlangen unverzüglich zu übermitteln. 

§ 11 

K indertagespflege, private K inderbetreuung, J ugendfreizeiten 

(1) 1Ausgenommen von den §§ 1, 2 und 3 ist, solange in einem L andkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7 -T age-Inzidenz 
unter Anwendung des § 1 a nicht mehr als 16 5 beträgt, neben der Betreuung von K indern in K indertagespflege nach § 4 3 SGB 
VIII auch die sonstige private Betreuung von fremden K indern in K leingruppen einschließlich des Bringens und Abholens der 
K inder. 2Die betreuende P erson hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr einer Infektion der eigenen P erson 
und der betreuten K inder mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. 3Während des gesamten Betreuungszeitraums 
ist die betreuende P erson zur Dokumentation der Zeiten, in denen sie K inder nach Satz 1 betreut, sowie zur Datenerhebung 
und Dokumentation nach § 5 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet;  § 5 Abs. 1 Sätze 3 bis 11 gilt entsprechend.  

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt für die Betreuung fremder K inder von mehreren T agespflegepersonen in Zusammen-
arbeit, also in der sogenannten Großtagespflege, § 12 Abs. 3 entsprechend.  

(3) Ist nach § 28 b Abs. 3 Satz 9 in Verbindung mit Satz 3 IfSG der Betrieb der K indertagespflege untersagt, so gilt § 12 
Abs. 2 Sätze 1 bis 7  entsprechend. 

(4 ) 1Absatz 1 gilt für Betreuungsangebote für Gruppen von K indern und J ugendlichen in J ugendherbergen, F amilienfe-
rien- und F reizeitstätten, J ugend- und Erwachsenenbildungsstätten sowie in K reissportschulen, L andessportschulen, vergleich-
baren verbandseigenen Einrichtungen, Mehrgenerationenhäusern und ähnlichen Einrichtungen entsprechend mit der Maß-
gabe, dass eine Begrenzung auf bis zu 50 gleichzeitig anwesende, fremde K inder und J ugendliche gilt. 2Zu Beginn des Ange-
bots ist ein T est nach § 5 a Abs. 1 durchzuführen oder das negative Ergebnis eines T ests nach § 5 a Abs. 1 nachzuweisen. 
3Während des Betreuungsangebots sind jeweils mindestens zwei T ests in jeder Woche durchzuführen. 4 Es muss zudem ein 
H y gienekonzept vorliegen und die Aufsicht durch pädagogische F achkräfte oder ehrenamtlich T ätige mit J ugendleiterausbil-
dung erfolgen. 

§ 12 

K indertageseinrichtungen 

(1) 1An allen K indertageseinrichtungen einschließlich K inderhorten findet, solange in einem L andkreis oder einer kreis-
freien Stadt die 7 -T age-Inzidenz unter Anwendung des § 1 a nicht mehr als 16 5 beträgt, ein eingeschränkter Betrieb statt. 2Der 
eingeschränkte Betrieb sieht ein Betreuungsangebot für alle K inder vor, die in der jeweiligen K indertageseinrichtung einen 
Betreuungsplatz haben. 3Soweit genehmigte P lätze nicht belegt sind, ist die Neuaufnahme von K indern zulässig. 4 In den K in-
dertageseinrichtungen sollen K inder während des eingeschränkten Betriebs in den Gruppen betreut werden, in die sie vor der 
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Zeit der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 aufgenommen worden waren. 5O ffene Gruppenkonzepte sowie die Durch-
mischung von zeitgleich in einer K indertagesstätte betriebenen Gruppen sind nicht zulässig. 6 J eder Gruppe werden von vorn-
herein bestimmte Räumlichkeiten zugeordnet;  die Nutzung einer gruppenübergreifend vorgehaltenen Räumlichkeit, wie zum 
Beispiel eines Bewegungsraums, oder des Außengeländes der Einrichtung durch verschiedene Gruppen ist möglich, wenn die 
Räumlichkeit oder das Außengelände zeitgleich immer nur durch eine Gruppe genutzt wird. 7 Satz 6  gilt nicht bei ausreichend 
großen Außenflächen, bei denen eindeutig abgrenzbare Spielbereiche für einzelne Gruppen geschaffen werden, die eine 
Durchmischung von zeitgleich in einer K indertageseinrichtung betriebenen Gruppen wirksam unterbinden. 8Zugleich müssen 
die Spielbereiche nach Satz 7  derart eingegrenzt sein, dass zwischen den einzelnen Spielbereichen ein K orridor mit einer 
Breite von mindestens 1,5 Metern besteht. 9Ausgenommen von den Sätzen 1 bis 8 ist die Betreuung von Gruppen, in denen 
sich ausschließlich K inder befinden, denen H ilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs gewährt wird. 10Eine U nter-
sagung des Betriebs einer K indertageseinrichtung durch eine Einzelanordnung bleibt unberührt. 

(2) 1F ür die Dauer der Maßnahme nach § 28 b Abs. 3 Satz 9 in Verbindung mit Satz 3 IfSG ist die Notbetreuung in kleinen 
Gruppen zulässig. 2Die Notbetreuung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen K apazitäten auf das notwendige und epide-
miologisch vertretbare Maß zu begrenzen. 3Die höchstens zulässige Zahl der in einer kleinen Gruppe nach Satz 1 betreuten 
K inder richtet sich nach der Altersstruktur in dieser Gruppe. 4 Die höchstens zulässige Zahl der betreuten K inder darf in einer 
kleinen Gruppe, in der 

1.  überwiegend K inder unter drei J ahren betreut werden, in der Regel 8 K inder, 

2.  überwiegend K inder von der Vollendung des dritten L ebensjahres bis zur Einschulung betreut werden, in der Regel 
13 K inder und 

3.  überwiegend K inder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14 . L ebensjahres betreut werden, in der Regel 10 K inder 

nicht überschreiten. 5Eine Überschreitung der höchstens zulässigen Zahl der betreuten K inder in einer kleinen Gruppe ist unter 
Berücksichtigung der räumlichen, personellen und organisatorischen K apazitäten zulässig. 6 Die Notbetreuung dient dazu, K in-
der aufzunehmen, 

1.  bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in 
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist, 

2.  bei denen ein U nterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht oder 

3.  die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 6 4  Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 
werden. 

7 Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen H ärtefällen wie etwa für K inder, deren Betreuung zur Sicherung des K indes-
wohls erforderlich ist, sowie bei drohender K ündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsbe-
rechtigte oder einen Erziehungsberechtigten. 8Die Sätze 1 bis 7  finden auch Anwendung auf die Betreuung von Gruppen, in 
denen sich ausschließlich K inder befinden, denen H ilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs gewährt wird. 

(3) 1Während der Betreuung in einer Gruppe, in der überwiegend K inder von der Einschulung bis zur Vollendung des 
14 . L ebensjahres betreut werden, hat jede P erson eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten die Einhaltung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht gewährleistet werden kann. 2Ausgenommen 
davon sind K inder bis zur Einschulung. 

(4 ) In allen K indertageseinrichtungen ist der ‚ Niedersächsische Rahmen-H y gieneplan Corona K indertagesbetreuung‘  
vom 12. April 2021, veröffentlicht auf der Internetseite des K ultusministeriums (https: / / www.mk.niedersachsen.de/ startseite/ ak-
tuelles/ fragen_ und_ antworten_ zum_ betrieb_ an_ kindertageseinrichtungen/ faq -194 36 2.html), ergänzend zu den H y gieneplä-
nen nach § 36  IfSG zu beachten. 

(5) 1Die Vorgaben des Gesetzes über T ageseinrichtungen für K inder und der Verordnung über Mindestanforderungen an 
besondere T ageseinrichtungen für K inder sowie über die Durchführung der F inanzhilfe zu der Qualifikation des erforderlichen 
P ersonals sind ausgesetzt, soweit der T räger einer K indertageseinrichtung aufgrund der Auswirkungen der Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 ausfallendes P ersonal nicht durch geeignete F ach- und Betreuungskräfte ersetzen kann. 2Dies gilt 
sowohl für den F all, dass das P ersonal aufgrund einer Erkrankung an CO VID-19 oder aufgrund eines positiven SARS-CoV-2-
T ests nicht in der K indertageseinrichtung tätig werden kann, als auch für den F all, dass der T räger das P ersonal aufgrund einer 
erforderlichen Quarantäne oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht für die Arbeit am K ind einsetzen kann.  

§ 13 

Schulen 

(1) 1An allen Schulen finden, solange in einem L andkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7 -T age-Inzidenz unter Anwen-
dung des § 1 a nicht mehr als 16 5 beträgt, der U nterricht, außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule sowie sonstige 
schulische Veranstaltungen grundsätzlich in geteilten L erngruppen statt. 2Die L erngruppen nach Satz 1 sollen in ihrer P erso-
nenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. 3Die Gruppengröße darf in der Regel 16  P ersonen nicht überschreiten. 
4 Außerhalb von U nterrichts- und Arbeitsräumen hat jede P erson eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule besonders 
gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des Abstandsgebots 
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht gewährleistet werden kann. 5Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zum T ragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung in U nterrichts- und Arbeitsräumen während des U nterrichts. 6 Abweichend von Satz 5 darf in den Schuljahr-
gängen 1 bis 4  die Mund-Nasen-Bedeckung in U nterrichts- und Arbeitsräumen abgelegt werden, soweit und solange die pflich-
tige P erson einen Sitzplatz eingenommen hat und das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 Satz 1 eingehalten wird. 7 Schulfahrten 
sind mit Ausnahme von unterrichtsbedingten, eintägigen F ahrten zu außerschulischen L ernorten untersagt. 8Schulfahrten im 
Sinne des Satzes 7  sind Schulveranstaltungen, die mit F ahrtzielen außerhalb des Schulstandortes verbunden sind, mit denen 
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definierte Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden;  dazu zählen auch Schüleraustauschfahrten und Schullandheimau-
fenthalte. 9F ür Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der T eilung der L erngruppe zeitweise nicht am P räsenzunterricht teil-
nehmen, gilt die Schule in dieser Zeit als vorübergehend geschlossen im Sinne des § 56  Abs. 1 a Satz 1 Nr. 1 IfSG. 

(2) 1Von einer U ntersagung des P räsenzunterrichts nach § 28 b Abs. 3 IfSG sind ausgenommen der Schulbesuch für 
Abschlussprüfungen und  

1.  Abschlussklassen der Sekundarbereiche I und II und der 12. Schuljahrgang,  

2.  der 4 . Schuljahrgang und 

3. die F örderschulen in den F örderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, in den 
verbundenen F örderschwerpunkten H ören und Sehen sowie T agesbildungsstätten. 

2Der U nterricht, außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule sowie sonstige schulische Veranstaltungen der nach Satz 1 
von der U ntersagung ausgenommenen Schuljahrgänge finden grundsätzlich in geteilten L erngruppen nach Absatz 1 statt. 

(3) 1F ür die Dauer der Maßnahme nach Absatz 1 oder nach § 28 b Abs. 3 Satz 3 IfSG ist die Notbetreuung in kleinen 
Gruppen an Schulen für K inder in Schulkindergärten und für Schülerinnen und Schüler in der Regel der Schuljahrgänge 1 bis 
6  in der Zeit von 8.00 bis 13.00 U hr zulässig. 2Über diesen Zeitraum hinaus kann eine zeitlich erweiterte Notbetreuung an 
Ganztagsschulen stattfinden. 3Die Notbetreuung ist auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen. 
4 Die Notbetreuung dient dazu, K inder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungs-
berechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. 5Zulässig 
ist auch die Betreuung in besonderen H ärtefällen wie etwa für K inder, deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des J u-
gendamtes zur Sicherung des K indeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender K ündigung oder erheblichem Verdienstausfall 
für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten. 

(4 ) 1Einer P erson, ausgenommen P ersonen in Notfalleinsätzen der P olizei, der F euerwehr, eines Rettungsdienstes und 
der technischen Notdienste, ist der Zutritt zu einem Schulgelände während des Schulbetriebs verboten, wenn sie nicht einen 
T estnachweis gemäß § 5 a Abs. 1 Satz 7  vorlegt. 2Die dem T estnachweis zugrunde liegende T estung darf nicht länger als 
24  Stunden zurückliegen. 3Abweichend von Satz 2 genügt für Schülerinnen und Schüler, L ehrkräfte, an der Schule tätige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des § 53 NSchG sowie P ersonen im Rahmen der H ilfen zu einer Schulbildung nach 
§ 7 5 und § 112 Abs. 1 Nr. 1 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB IX ) und § 35 a SGB VIII in Verbindung mit § 7 5 
und § 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IX  und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von T agesbildungsstätten der Nachweis der zwei-
maligen Durchführung eines T ests nach § 5 a Abs. 1 Satz 1 in der Woche;  die P ersonen nach H albsatz 1 dürfen bei der Durch-
führung eines Selbsttests im Sinne des § 5 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die Dokumentation des T estergebnisses selbst erbringen. 
4 Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht für 

1. P ersonen, die unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Schule einen T est auf das Vorliegen des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 durchführen oder durchführen lassen, wenn der T est ein negatives Ergebnis aufweist,  

2. Schülerinnen und Schüler bei der T eilnahme an schriftlichen Arbeiten sowie an Abschluss- und Abiturprüfungen, 

3. P ersonen, die das Schulgelände aus einem wichtigen Grund betreten und während des Aufenthalts voraussichtlich kei-
nen K ontakt zu Schülerinnen und Schülern sowie zu L ehrkräften haben, und 

4 . P ersonen, die die Anforderungen des § 5 a Abs. 2 oder 3 erfüllen. 
5Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur in Bezug auf die Schulen, in denen für P ersonen nach Satz 3 T ests im Sinne des § 5 a 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen. 6 Ergibt eine T estung das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2, so haben die in Satz 3 genannten P ersonen die Schulleitung darüber zu informieren. 

(5) Ergibt eine T estung das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem 
Schüler einer L erngruppe im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, so ist jeder anderen Schülerin und jedem anderen Schüler der 
L erngruppe der Zutritt zum Schulgelände verboten, bis sie oder er durch einen T est nach Absatz 4 , der nach dem Beginn des 
Zutrittsverbots durchgeführt sein muss, den Nachweis eines negativen T estergebnisses erbringt. 

(6 ) Im Übrigen ist an allen Schulen der ‚ Niedersächsische Rahmen-H y gieneplan Corona Schule‘  vom 10. Mai 2021, 
veröffentlicht auf der Internetseite des K ultusministeriums (https: / / www.mk.niedersachsen.de/ startseite/ aktuelles/ schule-
neues-schuljahr-1904 09.html), ergänzend zu den H y gieneplänen nach § 36  IfSG zu beachten. 

(7 ) Schulen im Sinne des Absatzes 1 sind alle öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in 
freier T rägerschaft einschließlich der Internate, T agesbildungsstätten sowie L andesbildungszentren. 

§ 14  

Besuchsrechte und Neuaufnahmen in H eimen, unterstützenden Wohnformen  
und Intensivpflege-Wohngemeinschaften;  Betreten von H eimen durch Dritte;   

T estungen von Beschäftigten;  Einrichtungen der T agespflege;  Angebote zur U nterstützung im Alltag 

(1) 1Die L eitung von H eimen nach § 2 Abs. 2 NuWG und von unterstützenden Wohnformen nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG 
hat in einem H y gienekonzept nach § 4  auch Regelungen zur Neuaufnahme, zur Wahrung und F örderung der T eilhabe der 
Bewohnerinnen und Bewohner am gemeinschaftlichen und kulturellen L eben in den Einrichtungen und zum Besuch von Be-
wohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen zu treffen mit der Maßgabe, dass deren T eilhabe- und Besuchsrechte nicht 
unverhältnismäßig eingeschränkt werden. 2Besuch darf nicht empfangen werden, wenn es in der Einrichtung ein aktuelles 
SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt;  mit Zustimmung der örtlich zuständigen Behörden kann eine Einrichtung in dem H y gi-
enekonzept hiervon abweichende Regelungen treffen, soweit diese mit dem Interesse des Gesundheitsschutzes vereinbar 
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sind. 3Die Einrichtung ist nach § 5 Abs. 1 zur Datenerhebung und Dokumentation der K ontaktdaten jeder Besucherin und jedes 
Besuchers verpflichtet. 

(2) 1Beschäftigte in H eimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen nach § 2 Abs. 2 NuWG, unterstützenden Wohn-
formen für ältere oder pflegebedürftige Menschen nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG sowie in T agespflegeeinrichtungen nach § 2 
Abs. 7  NuWG und in diesen eingesetzte L eiharbeitnehmerinnen und L eiharbeitnehmer, P raktikantinnen und P raktikanten, eh-
renamtlich T ätige, Bundesfreiwilligendienstleistende und F reiwilligendienstleistende haben an jedem T ag, an dem sie in den 
Einrichtungen oder für die ambulanten P flegedienste tätig sind, einen P oC-Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus SARS-
CoV-2 durchführen zu lassen;  die P ersonen, die in H eimen für Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 NuWG oder 
unterstützenden Wohnformen für Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG, in ambulanten P flegeeinrich-
tungen nach § 7 1 Abs. 1 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs sowie ambulanten P flegediensten, die L eistungen der häus-
lichen K rankenpflege nach § 37  des F ünften Buchs des Sozialgesetzbuchs erbringen, tätig sind, haben an drei T agen in der 
Woche, an welchen sie in den Einrichtungen oder für die ambulanten P flegedienste tätig sind, einen P oC-Antigen-Schnelltest 
auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 durchführen zu lassen. 2Das T estergebnis ist der L eitung oder einer von der L eitung be-
auftragten beschäftigen P erson vorzulegen. 3Der Dienst darf bei einem positiven T estergebnis nicht verrichtet werden, solange 
eine Überprüfung des Ergebnisses nicht abgeschlossen ist und das Gesundheitsamt im F all eines positiven Befundes nicht 
eine weitere Beschäftigung gebilligt hat. 4 Die L eitung oder die von ihr beauftragten beschäftigten P ersonen sollen die T ests 
durchführen. 5Der T est muss die jeweils geltenden Anforderungen des Robert K och-Instituts erfüllen. 6 F ür die in Satz 1 genann-
ten P ersonen gilt § 5 a Abs. 2 und 3 entsprechend. 7 Die nach Satz 1 verpflichteten P ersonen haben zudem abweichend von 
§ 3 Abs. 3 Satz 1 eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus F F P 2, K N 95 oder eines gleichwertigen Schutzni-
veaus zu tragen, soweit und solange sie K ontakt zu einer Bewohnerin, einem Bewohner, einer K undin, einem K unden oder 
einem Gast haben, es sei denn, sie verfügen über eine Impfdokumentation nach § 5 a Abs. 2 oder über einen Genesenen-
nachweis nach § 5 a Abs. 3;  Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zulässig. 

(3) 1In H eimen nach § 2 Abs. 2 NuWG gilt ergänzend, dass der Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern und das 
Betreten durch Dritte zur erweiterten Grundversorgung, zur Erbringung von Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken bei der 
L eitung oder einer von der L eitung beauftragten beschäftigten P erson anzumelden ist. 2Andernfalls kann die L eitung oder eine 
von der L eitung beauftragte beschäftigte P erson den Besuch oder das Betreten untersagen. 3Beträgt die 7 -T age-Inzidenz mehr 
als 35 in der entsprechenden Gebietskörperschaft, in deren Gebiet die Einrichtung liegt, so sind die H eimleitung oder die von 
dieser beauftragten Beschäftigten verpflichtet, den Besucherinnen und Besuchern sowie den P ersonen, die die Einrichtung 
betreten wollen, die Durchführung eines P oC-Antigen-Schnelltests anzubieten, um den Besuch bei Bewohnerinnen und Be-
wohnern oder das Betreten zu ermöglichen. 4 Ein Besuch und ein Betreten dürfen erst bei Vorliegen eines negativen T ester-
gebnisses ermöglicht werden. 5Eine T estung ist nicht erforderlich, wenn die jeweils zu testende P erson ein schriftliches oder 
elektronisches negatives T estergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nachweist und die dem 
T estergebnis zugrunde liegende T estung höchstens 24  Stunden vor dem Besuch oder dem Betreten vorgenommen wurde. 
6 Der T est muss die jeweils geltenden Anforderungen des Robert K och-Instituts erfüllen. 7 F ür Dritte, die in den Einrichtungen 
eine T ätigkeit der körpernahen Dienstleistungen oder K örperpflege im Sinne des § 10 Abs. 4  erbringen, gelten die Sätze 3 bis 
6  unabhängig von der aktuellen 7 -T age-Inzidenz;  Absatz 2 Satz 7  gilt entsprechend. 8Satz 7  ist auch anzuwenden in Bezug 
auf unterstützende Wohnformen nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG, T agespflegeeinrichtungen nach § 2 Abs. 7  NuWG und ambulant 
betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des Niedersächsischen Geset-
zes über unterstützende Wohnformen fallen. 9F ür Besucherinnen und Besucher sowie sonstige P ersonen, die die Einrichtung 
betreten wollen, gilt § 5 a Abs. 2 und 3 entsprechend. 

(4 ) In ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des 
Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen fallen, treffen die Verpflichtungen nach Absatz 1 die Bewoh-
nerinnen und Bewohner oder deren gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterinnen oder Vertreter. 

(5) 1Die seelsorgerische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Begleitung Sterbender bleiben jederzeit 
zulässig. 2Satz 1 gilt für stationäre H ospize entsprechend. 

(6 ) U nter Beachtung eines von der L eitung der Einrichtung nach § 4  erstellten H y gienekonzepts ist der Betrieb von Ein-
richtungen der T agespflege nach § 2 Abs. 7  NuWG sowie die Betreuung von P flegebedürftigen in Gruppen mit bis zu 10 P er-
sonen im Rahmen der Angebote zur U nterstützung im Alltag nach § 4 5a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Elften Buchs des Sozialge-
setzbuchs zulässig. 

§ 14  a  

Außerschulische Bildung, Erwachsenen- und Weiterbildung 

(1) 1Der P räsenzunterricht und der aufsuchende U nterricht in Einrichtungen im Bereich der außerschulischen Bildung, 
vor allem in Volkshochschulen, Musikschulen und Einrichtungen der kulturellen Bildung einschließlich ihrer Beherbergungs-
stätten, K antinen und Mensen, sind in einem L andkreis oder einer kreisfreien Stadt, in dem oder in der die 7 -T age-Inzidenz 
mehr als 16 5 beträgt, unzulässig;  § 1 a ist anzuwenden. 2Eine Allgemeinverfügung, die 

1. nach § 13 Abs. 2 Satz 1 H albsatz 1 in der am 23. April 2021 geltenden F assung erlassen worden ist oder 

2. nach § 13 Abs. 2 a in der am 23. April 2021 geltenden F assung als erlassen gilt 

und am 24 . April 2021 noch wirksam ist, gilt bis zu dem in einer Allgemeinverfügung nach Satz 1 in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 
festgestellten Zeitpunkt fort. 

(2) 1U nabhängig von den Regelungen des Absatzes 1 sind die Durchführung von P rüfungen, die Bildungsberatung, der 
P räsenzunterricht für Abschlussklassen der Vorbereitungskurse für staatliche Schulabschlüsse im Zweiten Bildungsweg, Be-
rufssprachkurse und Integrationskurse, der Einzelunterricht und die Einzelausbildung zulässig. 2Angebote der außerschuli-
schen L ernförderung für Schülerinnen und Schüler mit einem L ernförderbedarf sind ebenfalls zulässig. 3Der L ernförderbedarf 
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nach Satz 2 ist durch die Schule zu bescheinigen. 

(3) F ür Bläserensembles und Bläserorchester sowie Chöre ist nur ein Instrumental- und Vokalunterricht im Einzelunter-
richt oder im K leingruppenunterricht mit nicht mehr als vier P ersonen zulässig;  die Einschränkungen nach H albsatz 1 gelten 
nicht, soweit der U nterricht unter freiem H immel stattfindet. 

(4 ) Über die Absätze 1 bis 3 hinaus sind für die T eilnehmerinnen und T eilnehmer zulässig  

1. der praktische F ahr- und F lugunterricht einschließlich einer praktischen P rüfung in einem geschlossenen F ahr- oder F lug-
zeug,  

2. Schulungen in Erster H ilfe nach § 19 F eV,  

3. die Vorbereitung auf und die Abnahme von Sachkundeprüfungen nach § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über das 
H alten von H unden (NH undG), die Vorbereitung auf und die Durchführung von Wesenstests nach § 13 NH undG, die 
Durchführung von Welpenkursen und J unghundekursen, die Durchführung verhaltenstherapeutischer T rainingseinheiten 
mit H unden, das T raining von H und-H alter-Gespannen und das T raining und die P rüfung von Rettungs- und J agdhunden, 

4 . die praktische jagdliche Ausbildung in den Bereichen Reviergang und Einzelschießausbildung, 

5. berufsbezogene Aus-, F ort- und Weiterbildungen.  

(5) 1In den F ällen der Absätze 1 bis 4  sollen die L erngruppen in ihrer P ersonenzusammensetzung möglichst unverändert 
bleiben. 2Außerhalb von U nterrichts- und Arbeitsräumen hat jede P erson eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Einrichtung 
besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des Ab-
standsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht gewährleistet werden kann. 3Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zum T ragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung in U nterrichts- und Arbeitsräumen während des U nterrichts. 4 H insichtlich möglicher F ahrten ist 
§ 13 Abs. 1 Sätze 7  und 8 entsprechend anzuwenden.  

(6 ) 1Einer P erson, ausgenommen P ersonen in Notfalleinsätzen der P olizei, der F euerwehr, eines Rettungsdienstes und 
der technischen Notdienste, ist in den F ällen der Absätze 1 bis 5 der Zutritt zu der Einrichtung während des Betriebs verboten, 
wenn sie nicht einen T estnachweis gemäß § 5 a Abs. 1 Satz 7  vorlegt. 2Die dem T estnachweis zugrunde liegende T estung 
darf nicht länger als 24  Stunden zurückliegen. 3Abweichend von Satz 2 genügt für Schülerinnen und Schüler, T eilnehmerinnen 
und T eilnehmer, L ehrkräfte sowie in der Einrichtung tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachweis der zweimaligen 
Durchführung eines T ests nach § 5 a Abs. 1 Satz 1 in der Woche;  die P ersonen nach H albsatz 1 dürfen bei der Durchführung 
eines Selbsttests im Sinne des § 5 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die Dokumentation des T estergebnisses selbst erbringen. 4 Das Zu-
trittsverbot nach Satz 1 gilt nicht für 

1. P ersonen, die unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Einrichtung einen T est auf das Vorliegen des Corona-
Virus SARS-CoV-2 durchführen oder durchführen lassen, wenn der T est ein negatives Ergebnis aufweist,  

2. P ersonen, die das Gelände der Einrichtung aus einem wichtigen Grund betreten und während des Aufenthalts voraus-
sichtlich keinen K ontakt zu Schülerinnen und Schülern, T eilnehmerinnen und T eilnehmern sowie zu L ehrkräften haben, 
und  

3. P ersonen, die die Anforderungen des § 5 a Abs. 2 oder § 5 a Abs. 3 erfüllen. 
5Ergibt eine T estung das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2, so haben die in Satz 3 genannten 
P ersonen die L eitung darüber zu informieren.  

(7 ) Ergibt eine T estung das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 bei einer T eilnehmerin, einem 
T eilnehmer, einer Schülerin oder einem Schüler, so ist jeder anderen P erson der betreffenden L erngruppe der Zutritt zu der 
Einrichtung verboten, bis sie oder er durch einen T est nach Absatz 5, der nach dem Beginn des Zutrittsverbots durchgeführt 
sein muss, den Nachweis eines negativen T estergebnisses erbringt.“   

7 . In § 15 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „ geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14 . April 2021 (BAnz AT  15.04 .2021 
V1)“  durch die Worte „ zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. April 2021 (BAnz AT  22.04 .2021 V1)“  ersetzt. 

8. Die §§ 16  und 17  erhalten folgende F assung:  

„ § 16  

F reizeit- und Amateursport 

(1) Im Rahmen der Beschränkungen von K ontakten von P ersonen nach § 2 Abs. 1 ist die sportliche Betätigung in ge-
schlossenen Räumen öffentlicher und privater Sportanlagen, einschließlich F itnessstudios, K letterhallen und ähnlicher Einrich-
tungen mit Ausnahme von Schwimmhallen, unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 sowie unbeschadet des § 17  zulässig.  

(2) 1Über § 2 Abs. 1 hinaus sind K ontakte von P ersonen im Rahmen sportlicher Betätigung auf öffentlichen F lächen und 
in öffentlichen und privaten Sportanlagen, jeweils unter freiem H immel, ausgenommen Schwimmbäder, Spaßbäder und ähnli-
che Anlagen unter freiem H immel, unter den Voraussetzungen der Sätze 2 und 3, des Absatzes 3 und unbeschadet des § 17  
zulässig. 2K inder und J ugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 J ahren dürfen sich in Gruppen in nicht wechselnder 
Zusammensetzung von bis zu 30 K indern und J ugendlichen zuzüglich betreuender P ersonen sportlich betätigen, wobei ge-
impfte P ersonen und genesene P ersonen im Sinne des § 5a Abs. 2 und 3 nicht eingerechnet werden;  K ontaktsport ist zulässig. 
3Zulässig ist auch die sportliche Betätigung in von Satz 2 abweichend zusammengesetzten P ersonengruppen, soweit in diesen 
P ersonengruppen 

1. ausschließlich kontaktfreier Sport betrieben wird und 
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2. ein Abstand zwischen den teilnehmenden P ersonen von jeweils 2 Metern eingehalten wird oder je teilnehmende P erson 
eine F läche von 10 Quadratmetern zur Verfügung steht. 

(3) 1Die für die Sportanlage oder sportliche Betätigung verantwortliche P erson ist verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines 
H y gienekonzepts nach § 4  zu treffen;  die Nutzung von U mkleideräumen und Duschen ist nicht zulässig. 2F ür volljährige P er-
sonen, einschließlich T rainerinnen, T rainern und betreuender P ersonen, in den Gruppen nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 und 
unabhängig vom Alter für betreuende P ersonen nach Absatz 2 Satz 2 gilt § 5 a. 3Geräteräume und andere Räume zur Aufbe-
wahrung von Sportmaterial dürfen von P ersonen nur unter Einhaltung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 
betreten und genutzt werden.  

§ 17  

Spitzen- und P rofisport 

(1) 1Der Betrieb und die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen zum Zweck des T rainings und Wettbewerbs durch 
Sportlerinnen und Sportler des Spitzen- und P rofisports, deren T rainerinnen und T rainer, Betreuerinnen und Betreuer, die je-
weiligen Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter, K ampfrichterinnen und K ampfrichter, P ersonen des medizinischen und phy sio-
therapeutischen P ersonals sowie durch weitere P ersonen, die für die Durchführung des T rainings oder Wettbewerbs unab-
dingbar sind, sind zulässig, wenn ein H y gienekonzept vorliegt, das insbesondere sicherstellt, dass 

1. durch geeignete Maßnahmen die Gefahr einer Infektion der Sportlerinnen und Sportler mit dem Corona-Virus SARS-
CoV-2 auf ein noch zu vertretendes Minimum vermindert ist, 

2. die Sportlerinnen und Sportler regelmäßig vor der nicht kontaktfreien Sportausübung auf das Vorliegen des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 gemäß § 5 a Abs. 1 getestet werden, wobei § 5 a Abs. 2 und 3 Anwendung findet, 

3. die Zahl der aus Anlass der Sportausübung tätigen P ersonen, wie zum Beispiel T rainerinnen und T rainer, Betreuerinnen 
und Betreuer, P hy siotherapeutinnen und P hy siotherapeuten sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter, auf das 
erforderliche Minimum vermindert wird. 

2Die K osten für die aufgrund des H y gienekonzepts erforderlichen Maßnahmen trägt die verantwortliche O rganisation. 

(2) Sportlerinnen und Sportler im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind P ersonen, die 

1. einem Bundes- oder L andeskader, angehören, 

2. einer Mannschaft angehören, in der die Sportlerinnen und Sportler, die entweder die Anforderungen nach Nummer 1 
erfüllen oder die Sportart berufsmäßig ausüben, insgesamt die Mehrzahl bilden, oder 

3. wirtschaftlich selbständige, vereins- und verbandsungebundene Sportlerinnen oder Sportler sind, die ihre Sportart be-
rufsmäßig ausüben, ohne einem Bundeskader im Sinne der Nummer 1 anzugehören.“  

9. In § 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 werden nach der Angabe „ § 5 a Abs. 2“  die Worte „ oder durch einen Genesenennachweis nach 
§ 5 a Abs. 3“  eingefügt.  

10. § 18 b erhält folgende F assung:   

„ § 18 b 

Modellprojekte 

(1) Die nach dem Infektionsschutzgesetz örtlich zuständigen Behörden können mit Zustimmung des für Gesundheit zu-
ständigen Ministeriums als Modellprojekte Ausnahmen von den Geboten und Verboten der §§ 2 bis 17  mit strengen Schutz-
maßnahmen und einem T estkonzept zeitlich befristet und räumlich abgrenzbar durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemein-
verfügung zulassen. 

(2) 1Ein Modellprojekt muss  

1. der Erprobung von T estkonzepten zur F eststellung einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-Cov-2,  

2. der Erprobung von digitalen Sy stemen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und deren Übermittlung an die 
nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde zur kurzfristigen und vollständigen K ontaktnachverfolgung und  

3. der U ntersuchung der Entwicklung des Infektionsgeschehens unter den Bedingungen der Betriebs- und Einrichtungsöff-
nungen  

dienen. 2Ein Modellprojekt ist auf die Dauer von drei Wochen zu befristen.  

(3) Nach Abschluss des Modellprojekts berichtet die örtlich zuständige Behörde dem für Gesundheit zuständigen Minis-
terium innerhalb von zwei Wochen bezüglich der in Absatz 2 Satz 1 genannten Ziele.“  

11. § 18 c wird gestrichen. 

12. In § 19 Abs. 1 wird die Angabe „ 16  und die §§ 18 b und 18 c“  durch die Angabe „ 17  und § 18 b“  ersetzt. 

13. In § 20 Abs. 1 wird das Datum „ 9. Mai 2021“  durch das Datum „ 30. Mai 2021“  ersetzt. 

Artikel 2  

Ä nderung der Niedersächsischen Quarantäne-Verordnung 

Die Niedersächsische Quarantäne-Verordnung vom 22. J anuar 2021 (Nds. GVBl. S. 16 ), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
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Verordnung vom 16 . April 2021 (Nds. GVBl. S. 191), wird wie folgt geändert:  

1. In § 1 Abs. 6  Nr. 1 Buchst. a werden die Worte „ nach Absatz 4 “  gestrichen.  

2. In § 4  Abs. 1 wird das Datum „ 9. Mai 2021“  durch das Datum „ 30. Mai 2021“  ersetzt.  

Artikel 3 

Inkrafttreten 
1Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2021 in K raft. 2Abweichend von Satz 1 treten Artikel 1 Nrn. 1 bis 12 und Artikel 2 Nr. 1 am 

10. Mai 2021 in K raft.  

H annover, den 8. Mai 2021 

Niedersächsisches M inisterium  
fü r S oz iales, G esundheit und G leichstellung 

In Vertretung 
 

S c h o l z  
 

Staatssekretär 
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B egrü ndung 

Zu Artikel 1  (Änderung der Niedersächsischen C orona-Verordnung): 

§ 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verpflichtet die zuständige Behörde, die zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer K rankheiten notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. § 32 Satz 1 IfSG ermächtigt die L andesregierungen unter 
den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 IfSG maßgebend sind, durch Rechtsverordnung entsprechende 
Gebote und Verbote zu erlassen. H iervon hat das L and Niedersachsen zur Bekämpfung der Corona-P andemie Gebrauch gemacht 
und passt die notendigen Maßnahmen durch Ä nderungsverordnungen an den Verlauf der P andemie an.  

Die langsam abnehmende Dy namik des Infektionsgeschehens erlaubt maßvolle und vorsichtige L ockerungen der Beschränkungen 
unter anderem für H andel, T ourismus und Sport. Diese werden durch umfassende T estpflichten abgesichert. H ierbei werden ge-
impfte und genesene P ersonen den getesteten P ersonen gleichgestellt. 

Das Robert K och-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit in Deutschland aufgrund der anhaltend hohen F allzahlen der 
Infizierten mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 weiterhin als sehr hoch ein. Dennoch haben die Zahlen seit Beginn der K alenderwo-
che 17  bis zum jetzigen Zeitpunkt abgenommen. Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in 
Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T atsache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten 
U mschwung mit steigenden Zahlen kommen kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend 
sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

Die zu treffenden Maßnahmen zur Eindämmung der P andemie orientieren sich an den Grundsätzen der Geeignetheit, Erforderlich-
keit und Angemessenheit um einen fairen Ausgleich zwischen dem Allgemeininteresse des Infektionsschutzes einerseits und dem 
Recht der Bürgerinnen und Bürger ihre F reiheitsrechte uneingeschränkt wahrnehmen zu können andererseits, wobei die L andesre-
gierung an die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gebunden ist. Während danach das L and bei einer Überschreitung eines 
Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben T agen zu umfassenden Schutzmaßnah-
men verpflichtet ist (§ 28 a Abs. 3 Satz 5 IfSG), genügen bei einer Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 Neuinfektionen 
je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben T agen breit angelegte Schutzmaßnahmen (§ 28 a Abs. 3 Satz 6  IfSG).  

Zu Nummer 1 (§ 1 Regelungsbereich, Grundsatz) 

Das Verhältnis zu den bundesrechtlichen Regelungen und deren Einfluss auf die K ontaktbeschränkungen nach § 2 Abs. 1 sind prä-
zisiert worden. Die Regelungen stellen im Übrigen vor dem H intergrund der abnehmenden Dy namik des Infektionsgeschehens eine 
maßvolle Anpassung des Grundsatzes der K ontaktreduktion dar. Insbesondere können unter weiteren Voraussetzungen im begrenz-
ten Rahmen wieder touristische Reisen durchgeführt. 

Zu Nummer 2 (§ 2 K ontaktbeschränkungen, Abstandsgebot) 

(Absatz 1 Satz 4 ) 

Der Satz 4  wird klarer formuliert. Es wird klargestellt, dass die Regelung des Satzes 4  neben der Reglung des Satzes 3 gilt. 

(Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 d) 

Die Reglung schließt eine Reglungslücke bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. 

Zu Nummer 3 (§ 3 Mund-Nase-Bedeckung) 

(Absatz 1) 

In Absatz 1 wurde Nr. 3 verändert und erweitert. Zudem wurden eine Nummer 5 und eine Nummer 6  in der Aufzählung neu eingefügt. 

(Nummer 3) 

Es wurde in Absatz 1 Nr. 3 eine Aufteilung in a) und b) vorgenommen. H ierdurch wurde die P flicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen von Veranstaltungen auf Sitzungen oder Zusammenkünfte im Sinne des § 6  Abs. 2 in geschlossenen Räumen erweitert. 
H iervon werden Sitzungen, sowie Zusammenkünfte öffentlich-rechtlicher K örperschafen sowie von P arteien, Vereinen, Initiativen 
und anderen ehrenamtlichen Zusammenschlüsse erfasst, wenn diese durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind.  

(Nummer 5) 

Nummer 5 erfasst die Verpflichtung zum T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucherinnen oder Besucher, die an einer Ver-
anstaltung im Sinne des § 7  Abs. 4  teilnehmen. 

H ierunter sind Veranstaltungen zu verstehen, die nicht auf die verbale Interaktion und K ommunikation der Besucherinnen und Besu-
cher gerichtet sind. Dazu gehören beispielsweise Veranstaltungen eines T heaters, O pernhauses, eines K onzerthauses oder eines 
K inos. Insgesamt werden hierunter Veranstaltungen gefasst, bei denen die Besucherinnen und Besucher nicht großartig interaktiv 
einbezogen werden, sondern der Veranstaltung vor allem zuhören und zuschauen, ohne selbst aktiv zu werden.  

In Abgrenzung zu den Veranstaltungen in Nummer 4 , welcher Veranstaltungen in geschlossenen Räumen umfasst, sind die Veran-
staltungen im Sinne des § 7  Abs. 4  nur unter freiem H immel zulässig. Es wird deshalb eine spezielle F orm von Veranstaltungen 
geregelt, die differenziert betrachtet werden muss. Zwar ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 im Außenbereich geringer als im Innenbereich ist, da sich die Aerosole nicht so leicht ansammeln können. Dennoch 
besteht auch, wenn die Besucherinnen und Besucher während den vorgenannten Veranstaltungen sich unter freiem H immel befin-
den und schon auf Grund des Charakters der umfassten Veranstaltungen eine verbale Interaktion und K ommunikation weitestgehend 
unterlassen (und nach § 7  Abs. 4  Satz 3 auch zu unterlassen haben), immer ein Risiko, dass es zu einer Übertragung mit dem 
Corona-Virus SARS-CoV-2 kommt. Aus diesem Grund ist es auch bei den vorgenannten Veranstaltungen von Bedeutung, dass die 
Besucherinnen und Besucher sich ausreichend schützen.  
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Es kommen viele Menschen auf einen relativ kleinen Bereich zusammen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass der geforderte 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht immer zuverlässig eingehalten werden kann. Es kann zudem nicht die gesamte verbale Inter-
aktion und K ommunikation verhindert werden. Insbesondere ballen sich die Menschen auf den H in- und Rückwegen zu ihren P lätzen 
und in der P ause. Das T ragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist deshalb im H inblick auf den Schutz der hochrangigen Rechtsgüter 
des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssy stems an-
gemessen und erforderlich. Veranstaltungen waren noch in der alten F assung der Verordnung vollständig untersagt.  

Das Robert K och-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit in Deutschland aufgrund der anhaltend hohen F allzahlen der 
Infizierten mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 weiterhin als sehr hoch ein. Dennoch haben die Zahlen seit Beginn der K alenderwo-
che 17  bis zum jetzigen Zeitpunkt abgenommen. Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in 
Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T atsache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten 
U mschwung mit steigenden Zahlen kommen kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend 
sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

(Nummer 6 ) 

Das T ragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auch für F ahrgäste, die an einer touristischen Bus-, Schiffs- oder K utschfahrt im Sinne 
des § 7  Abs. 6  teilnehmen, erforderlich.  

Dieses hat den gleichen H intergrund, der bereits bei Nummer 5 aufgeführt wurde. T ouristische Bus-, Schiffs- oder K utschfahrten 
waren bis zum Erlass dieser Verordnung vollständig untersagt. Die L ockerungen können nur möglich gemacht werden, wenn die 
erforderlichen Schutz- und H y gienemaßnahmen eingehalten werden. H ierzu zählt auch das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Dies ist bei den vorgenannten Aktivitäten insbesondere erforderlich, da auf diesen F ahrten jeweils mehrere Menschen an einem 
relativ kleinen O rt zusammenkommen. Die Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 kann nur eingedämmt werden, wenn 
gerade bei L ockerungen jedes Risiko der Weiterverbreitung so gut wie möglich minimiert wird. Das T ragen eines Mund-und-Nasen-
Schutzes ist deshalb zur Durchführung dieser Aktivitäten auch erforderlich und angemessen. Die allgemeine H andlungsfreiheit, bzw. 
das allgemeine P ersönlichkeitsrecht muss auch hier hinter dem Schutz des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit der Bevöl-
kerung zurückstehen. 

(Absatz 3) 

Absatz 3 konkretisiert die Verpflichtung zum T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten F ällen auf das T ragen einer me-
dizinischen Maske. U nter einer medizinischen Maske versteht man O P -Masken (CE-zertifiziert), Masken nach DIN EN 14 6 83, sowie 
Masken mit dem F F P -Standard (mit CE-K ennzeichnung, nachgestellter vierstelliger K ennnummer der P rüfstelle und Erwähnung der 
Schutzklasse). 

Der Übersichtshalber wurde zunächst die ausschließliche Zulässigkeit des T ragens einer medizinischen Maske vom Ende des Ab-
satzes an den Anfang gezogen. So wird beim L esen der Norm schneller deutlich, was von den Adressatinnen und Adressaten der 
Norm verlangt wird. Es wurde zudem die Nummerierung geändert. Die Nummern 7  bis 10 wurden neu eingefügt. 

U m einen größtmöglichen Schutz bei dem Zusammentreffen mehrerer Menschen im Innen- und auch im Außenraum zu gewährleis-
ten, soweit nicht mit Sicherheit gewährleistet werden kann, dass der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 
ist erforderlich, dass eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Diese bietet mehr Sicherheit vor einer T röpfchenin-
fektion als eine herkömmliche Stoffmaske, so dass das Risiko einer Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 weiter redu-
ziert werden kann. Diese Begründung kann auch auf die neu eingefügten Nummern 7  bis 10 angewandt werden, um eine Weiterver-
breitung des Virus bestmöglich einzugrenzen.  

Die neu eingefügten Nummern umfassen insbesondere von neuen L ockerungen erfasste U mstände.  

(Nummer 1) 

Nummer 1 wird weiter gefasst, um Regelungslücken in der Norm zu vermeiden. Die Verpflichtung zum T ragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung wird von dem T ragen in einem geschlossenen Raum eines Betriebes oder einer Einrichtung jeweils im Sinne des § 10 
Abs. 1 b Satz 1 Nr. 1 bis 23 und Sätze 2 bis 4  und 6  (alte F assung), auf alle geschlossenen Räume, die öffentlich oder im Rahmen 
eines Besuchs- oder K undenverkehrs zugänglich sind erweitert. Weiterhin umfasst ist der vor diesem Raum gelegene Eingangsbe-
reich sowie der zugehörige P arkplatz und die Verpflichtung zum T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der jeweiligen 
Marktöffnungszeiten auf einem Wochenmarkt. 

H ierdurch erfolgt eine Anpassung des Wortlauts an § 3 Abs. 1 Satz 1. Nunmehr ist es damit erforderlich, dass in allen geschlossenen 
Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder K undenverkehrs zugänglich sind erforderlich eine medizinische Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt ebenso für den vor diesen Räumen gelegenen Eingangsbereich sowie auf dem zugehörigen 
P arkplatz oder während sich jemand im Rahmen der jeweiligen Marktöffnungszeiten auf einem Wochenmarkt aufhält. 

(Nummer 4 ) 

In Nummer 4  wird eine Erweiterung der Verpflichtung zum T ragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung entsprechend Ab-
satz 1 Nummer 3 vorgenommen. Es erfolgt eine Gleichstellung von Veranstaltungen, sowie Sitzungen und Zusammenkünfte nach 
§ 6  Abs. 1, 2 oder 3.  

(Nummer 7 ) 

Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, wenn eine P erson als Besucherin oder Besucher einen geschlossenen 
Raum einer Einrichtung oder Anlage im Sinne des § 7  Abs. 1, 2 oder 3 aufsucht.  Von den Anlagen im Sinne des § 7  Abs. 1, 2 und 
3 sind der Besuch von Gedenkstätten, Zoos, T ierparks oder botanische Gärten, Museen, F reilichtmuseen, Ausstellungen, Galerien 
oder ähnliche Einrichtungen umfasst. 

268



Nds. GVBl. Nr. 19/2021, ausgegeben am 14. 5. 2021

 

(Nummer 8) 

Die P flicht zum T ragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung wird auch auf den Besuch von Veranstaltungen im Sinne des 
§ 7  Abs. 4  ausgedehnt.  

(Nummer 9) 

Nummer 9 umfasst das T ragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung auch für F ahrgäste, die an einer touristischen Bus-, 
Schiffs- oder K utschfahrt im Sinne des § 7  Abs. 6  

(Nummer 10) 

Ebenso wird von der P flicht zum T ragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung die Durchführung oder T eilnahme an einer 
Aus-, F ort- oder Weiterbildung nach § 14 a Abs. 2 bis 4  umfasst.   

(Absatz 4 ) 

Absatz 4  regelt eine Ausnahme zu Absatz 1, so dass in den aufgeführten F ällen keine Verpflichtung zum T ragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung besteht.  

Es wurde eine Erweiterung der Nr. 9 vorgenommen. Es wurden, neben der logopädischen Behandlung, weitere Ausnahmen ge-
schaffen, in denen das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich ist. Die Ausweitung der Ausnahme auf den Zeitraum 
während einer Bestrahlung in einem Solarium, während des Schwimmunterrichts und während der Rehabilitationsmaßnahme nach 
§ 7  Abs. 7 , welche ebenfalls im Schwimmbad stattfindet, hat rein praktische Gründe. Ein Solarium kann nur von einer einzelnen 
P erson genutzt werden, ein Infektionsrisiko für andere P ersonen, geht von dieser während der Bestrahlung nicht aus. Darüber hinaus 
würde das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung die Erreichung des gewünschten Ergebnisses der Bräunung erschweren. Während 
des Schwimmunterrichts oder einer Rehabilitationsmaßnahme im Schwimmbad ist es ebenfalls nicht praktikabel eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Zwar kommen die betroffenen P ersonen in diesem Zusammenhang auch in K ontakt mit anderen Menschen, 
das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Wasser ist aber schlicht nicht möglich, da diese nicht ihre P assform halten könnte und 
es zu einer Erschwerung des Atemvorgangs kommen würde. Das T ragen des Mund-Nasen-Schutzes hiervon ist im Sinne des Abs. 4  
Nr. 9 auch dann ausgenommen, wenn sich die betroffene P erson zwar nicht im Wasser, aber im Becken- und Duschbereich des 
Schwimmbades, befindet. Im gesamten Nassbereich des Schwimmbades besteht keine P raktikabilität des T ragens der Mund-Nasen-
Bedeckung, weil ein K ontakt mit Wasser nicht zu vermeiden ist. Zudem herrscht eine hohe L uftfeuchtigkeit, was ebenfalls zu Atem-
beschwerden oder Verschlechterung der P assform der Mund-Nasen-Bedeckung führen kann. 

(Absatz 5) 

In Absatz 5 wurde im Rahmen einer redaktionellen Ä nderung lediglich die genaue Zitierung der Norm (§ 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1) 
angepasst. 

Zu Nummer 4  (§ 5 Datenerhebung und Dokumentation) 

Die Einfügung der Außenbewirtschaftung eines Gastronomiebetriebes in Nr. 3 ist eine F olgeänderung zu der in § 9 erfolgten Ö ffnung 
der entsprechenden Einrichtungen.  

Zu Nummer 5 (§ 5 a T estung) 

§ 5 a wird neu gefasst.  

In den F ällen in denen eine T estpflicht in dieser Verordnung normiert ist, wird nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 geregelt, dass 
dieser T est durch einen sogenannten P CR-T est, einen Antigen-schnelltest oder durch einen antigen-Selbsttest durchgeführt werden 
darf.  

Satz 2 stellt klar, dass eine T estung vor dem Betreten einer Einrichtung, des Betriebs oder des Veranstaltungsortes stattzufinden hat. 
Maßgeblich für die Geltungsdauer des T ests von max imal 24  Stunden ist der Zeitpunkt der Abstrichnahme und des Zeitpunktes des 
jeweiligen Nutzungsbeginns.  

Es wird auch klargestellt, dass es nicht ausreicht, wenn der T est allein durch den Besucher oder die Besucherin durchgeführt wird;  
in diesem F all ist eine nachvollziehbare Zuordnung des T estnachweises zu der testpflichtigen P erson nicht möglich. Ein P CR-T est 
bzw. ein Antigen-Schnelltest darf nur durch eine dafür geschulte P erson durchgeführt werden. Die T estpflicht durch die Vornahme 
eines Selbsttestes ist nur erfüllt, wenn dieser unter der Aufsicht der in Satz 5 genannten P ersonen erfolgt.  

Es besteht ein Anspruch auf die Erstellung einer Bescheinigung durch die P erson, die den T est durchgeführt oder beaufsichtigt hat. 
Diese Bescheinigung kann auch für weitere Besuche genutzt werden, die unter einem T estvorbehalt zulässig sind (Satz 7  Nr. 1). 

Anerkannt ist ebenfalls ein Nachweis gem. § 2 Nr. 7  CO VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 08.05.2021 (BAnz 
AT  08.05.2021 V1). Es handelt sich um eine H armonisierung der bundesrechtlichen und landesrechtlichen Regelungen bezüglich 
der anerkannten T estnachweise.  

Der Veranstalter oder die Veranstalterin ist verpflichtet, den Zutritt bei einem positiven T estergebnis zu verweigern und das Gesund-
heitsamt über das T estergebnis zu unterrichten. Dabei sind die K ontaktdaten der getesteten P erson mitzuteilen. Die Übermittlung 
darf auch ohne die Zustimmung der betroffenen P erson erfolgen.  

Nach Absatz 2 sind T estnachweise nicht erforderlich, wenn ein geltender Impfnachweis gemäß § 2 Nr. 3 CO VID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnungverfügen vorgelegt wird.  

Nach dieser Verordnung ist ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder 
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digitaler F orm, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom P aul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 
Adresse www.pei.de/ impfstoffe/ covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 

a) entweder aus einer vom P aul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/ impfstoffe/ covid-19 veröffentlichten Anzahl 
von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung 
mindestens 14  T age vergangen sind oder 

b) bei einer genesenen P erson aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 

Nach Absatz 3 gilt dies auch für alle genesen P ersonen, die einen für sie geltenden Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 CO VID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vorlegen.  

Nach dieser Verordnung ist ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler 
F orm, wenn die zugrundeliegende T estung durch eine L abordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (P CR, P oC-P CR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 T age sowie max imal sechs Monate zurückliegt.  

Nach Absatz 4  sind K inder bis zu einem Alter von einschließlich 14  J ahren von T estpflichten nach dieser Verordnung freigestellt. 
Soweit Einrichtungen, Veranstaltungen oder sonstige Berechtigungen, die unter T estvorbehalt stehen, genutzt werden sollen, können 
dies von diesen P ersonen auch ohne T estung wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass auch Impf- oder Genesennachweise 
alternativ zum T estnachweis nicht verlangt werden können. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht in den Regelungsbereichen nach § 11 
(K indertagespflege, private K inderbetreuung, J ugendfreizeiten, § 12 (K indertageseinrichtungen) und 13 (Schulen), soweit hiernach 
T estpflichten oder T estvorbehalte vorgesehen sind.   

(§ 6  Religionsausübung, sonstige Regelungen für Sitzungen, Zusammenkünfte und Versammlungen) 

Der ehemalige § 9 wurde überführt in den § 6 .  

Ö ffentlich-rechtliche K örperschaften sowie P arteien, Vereine, Initiativen und andere ehrenamtliche Zusammenschlüsse dürfen, auch 
abweichend von § 2 Abs. 1, die durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Sitzungen und Zusammenkünfte in geschlossenen Räu-
men durchführen, wenn das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 eingehalten wird.  

(§ 6  Abs. 2 S.2) 

F ür die teilnehmenden P ersonen an Sitzungen, Zusammenkünften und Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt § 5 a. Die 
T estung ist eine wesentliche Schutzmaßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme 
des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Ver-
weis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher 
T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verordnung möglich werdenden L ockerungen formu-
liert.   

Ausgenommen von der T estpflicht sind kommunalen Gremien. K ommunale Gremien können mit weitreichenden H y gienekonzepten 
ihre T agungen so organisieren, dass eine Infektionsgefahr unten den T eilnehmenden weitgehend ausgeschlossen werden kann. 
Eine gesonderte T estung erscheint insoweit entbehrlich. Dies begründet sich darin, dass die kommunalen Gremien in stetig gleicher 
Zusammensetzung, turnusmäßig und mit gleicher Besetzung tagen, die Sitzungen im festen Rahmen stattfinden, mit fester Sitzord-
nung, und mit den entsprechenden Abstands- und H y gienevorkehrungen flankiert werden. Die Sitzungen finden zudem ausschließ-
lich sitzend und in festen Zeitintervallen und von der Dauer der Sitzung weitestgehend planbar statt. Auf Grund der klar eingrenzbaren 
P ersonenkreise ist eine jederzeitige K ontaktnachverfolgung sichergestellt, so dass ein ausreichendes Sicherheits,- und Schutzniveau 
hergestellt ist und dadurch eine Befreiung von der T estung als angemessen erscheint.  

§ 6  Abs. 3  

Durch die durch die seit einem J ahr anhaltenden pandemische L age verursachten vielfältigsten angespannten L ebensumstände 
innerhalb familiärer aber auch gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge ist eine Zunahme der Gewaltbereitschaft gestiegen. Die 
L ock-Down-Situationen begünstigt die häusliche Gewalt und daher sind Beratungsangebote dringend geboten. Die Beratungsstellen 
haben eine Schlüsselfunktion in den akuten angespannten L ebenssituationen. Sie bieten dringend erforderliche H ilfe an, um das 
Erlebte zu verarbeiten und geben Informationen über rechtliche Schritte. Insoweit wird die Aufnahme der Beratungsstellen in den § 6  
wegen der hohen gesellschaftlichen Bedeutung als zwingend geboten und erforderlich eingeordnet. 

(§ 7  Regelungen für den Betrieb und den Besuch von Einrichtungen und für den Besuch von Veranstaltungen) 

Auf Grundlage der Neustrukturierung des Verordnungsaufbaus ist nunmehr der Besuch von Veranstaltungen dem Besuch von Ein-
richtungen gleichgestellt.  

(Absatz 1 Satz 1) 

Die Ergänzung „ bis 6 “  ist eine Anpassung an die Erweiterung des Absatz 1 um den Satz 6 . 

(Absatz 1 Satz 4 )  

F ür die Besucherinnen und Besucher einer Gedenkstätte gilt § 5 a. Die T estung ist eine wesentliche Schutzmaßnahme der Ö ffnungs-
strategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume 
geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil 
der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit 
den durch diese Verordnung möglich werdenden L ockerungen formuliert. 
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(Absatz 1 Satz 6 ) 

Die auf dem Gelände der Gedenkstätte gelegenen Verkaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe 
im Sinne des § 9 Abs. 1 wie zum Beispiel Café s dürfen im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden. Verkaufs-
stellen i.S.d. Vorschrift sind Verkaufsstände und Bereiche, in denen ständig Waren zum Verkauf an die Besucherinne und Besucher 
der Gedenkstätte gewerblich angeboten werden. Gastronomiebetriebe sind zum Beispiel Café s, mobile Imbisswagen, Getränkesta-
tionen. Der Verweis auf § 9 Abs.1 stellt sicher, dass nur die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe mit einem Speisen- und 
Getränkeangebot, der Außer-H aus-Verkauf und die Abholung von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Verzehr außerhalb der 
jeweiligen Einrichtung zulässig ist. Die auf den Außenbereich beschränkte Ö ffnung dient der behutsamen und verantwortungsvollen 
Anpassung an die pandemische L age und stellt hinsichtlich der Schutzmaßnahmen (Impfung, T estung, AH A-Regeln) zur Verhinde-
rung der Verbreitung des SARS-CoC-2 Virus eine verhältnismäßige wie angemessene L ockerungsmaßnahmen dar. Die Beschrän-
kung auf den Außenbereich folgt  

(Absatz 2 Satz 1) 

Die Ergänzung „ bis 6 “  ist eine Anpassung an die Erweiterung des Absatz 2 um den Satz 6 . 

(Abs. 2 Satz 2) 

Die Ergänzung des „ Satz 1“  zum Abstandsgebot nach § 2 Abs.2 und 3 Satz 1 Nr.1 stellt eine redaktionelle K larstellung dar. 

(Absatz 2 Satz 4 ) 

F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. Die T estung ist eine wesentliche Maßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregie-
rung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere 
Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten 
Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verord-
nung möglich werdenden L ockerungen formuliert. 

(Absatz 2 Satz 6 ) 

Die auf dem Gelände der Anlage gelegenen Verkaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe im 
Sinne des § 9 wie zum Beispiel Café s dürfen im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden. Verkaufsstellen 
i.S.d. Vorschrift sind Verkaufsstände und Bereiche, in denen ständig Waren zum Verkauf an die Besucherinne und Besucher der 
Gedenkstätte gewerblich angeboten werden. Gastronomiebetriebe sind zum Beispiel Café s, mobile Imbisswagen, Getränkestatio-
nen. Der Verweis auf § 9 Abs.1 stellt sicher, dass nur die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe mit einem Speisen- und 
Getränkeangebot, der Außer-H aus-Verkauf und die Abholung von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Verzehr außerhalb der 
jeweiligen Einrichtung zulässig ist, und damit eine der epidemischen L age angepasste Beschränkung der Gastronomiebetriebe re-
gelt. Diese teilbeschränkende Maßnahme steht im Einklang mit dem an Inzidenzwerten ausgerichteten Stufenplan, der in geeigneter 
Weise eine verantwortungsvolle Anpassung der pandemischen L age an dem von ihr ausgehenden Infektionsrisiko orientiert.  

(Absatz 3 Satz 2) 

F ür die Besucherinnen und Besucher ( von Museen, F reilichtmuseen, Ausstellungen, Galerien und ähnlichen Einrichtungen) gilt § 5 
a. Die T estung ist eine wesentliche Schutzmaßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezug-
nahme des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. 
Der Verweis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als 
wesentlicher T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verordnung möglich werdenden L ocke-
rungen formuliert. 

(Absatz 4  Satz 1) 

Veranstaltungen, die nicht auf verbale Interaktion und K ommunikation der Besucherinnen und Besucher gerichtet sind, wie beispiels-
weise eines T heaters, eines O pernhauses, eines K onzerthauses oder einer ähnlichen Einrichtung sowie eines K inos, sind nur unter 
freiem H immel und unter den Anforderungen der Sätze 2 bis 5 zulässig. H ierunter werden Veranstaltungen gefasst, bei denen die 
Besucherinnen und Besucher nicht großartig interaktiv einbezogen werden, sondern der Veranstaltung vor allem zuhören und zu-
schauen, ohne selbst aktiv zu werden.  

Veranstaltungen im Sinne des § 7  Abs. 4  sind nur unter freiem H immel zulässig. Es wird eine spezielle F orm von Veranstaltungen 
freigegeben. H intergrund dafür ist das wesentlich geringere Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Außenbereich, 
gegenüber einem Infektionsrisiko in geschlossenen Innenbereichen. In Außenbereichen ist die K onzentrationswirkung der Aerosole 
vermindert, dadurch das natürliche L uftzirkulationen eine lang anhaltende K onzentration der Aerosole in vertretbarem Maße redu-
ziert, wenn nicht sogar verhindert. Das Zulassen von Veranstaltungen im Außenbereich stellt daher angesichts der aktuell langsam 
sinkenden Inzidenzen ein vertretbares Infektionsrisiko dar.   

(Absatz 4  Satz 2)  

Die Veranstaltungen dürfen nur mit sitzendem P ublikum durchgeführt werden. Durch Veranstaltung kommen Menschen in K ontakt. 
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern nicht immer zuverlässig eingehalten werden 
kann. Insbesondere ballen sich die Menschen auf den H in- und Rückwegen zu ihren P lätzen und in der P ause und vor den T oiletten. 
Durch das Sitzen kann weitestgehend sichergestellt werden, dass durch eine begrenzte Mobilität der T eilnehmenden der Austausch 
untereinander reduziert wird und damit von einem geminderten Infektionsrisiko ausgegangen werden kann.  Das ist im H inblick auf 
den Schutz der hochrangigen Rechtsgüter des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit (Art. 2 I GG) und zur Aufrechterhaltung 
des Gesundheitssy stems angemessen und erforderlich. Angesichts der Sachlage, dass Veranstaltungen noch in der vorangegan-
genen Corona-Verordnung vollständig untersagt waren, stellen die Vorgaben dieser Vorschrift im Gegensatz zur U ntersagung von 
Veranstaltungen ein milderes Mittel zur Vermeidung von Infektionsübertragungen dar.  
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(Absatz 4  Satz 4 ) 

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher darf 250 P ersonen nicht überschreiten. Das Robert K och-Institut schätzt die Gefährdung 
für die Gesundheit in Deutschland aufgrund der anhaltend hohen F allzahlen der Infizierten mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 wei-
terhin als sehr hoch ein. Dennoch haben die Zahlen seit Beginn der K alenderwoche 17  bis zum jetzigen Zeitpunkt abgenommen. Die 
L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T atsache, 
dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten U mschwung mit steigenden Zahlen kommen kann, 
muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn 
soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

Daher wurde die P ersonenzahl für Veranstaltungen nach § 7  Abs.4  auf 250 P ersonen begrenzt. Im Infektionsfall ist das daraus 
resultierende Ausmaß der Infektionsketten und die dann durch die für die K ontaktnachverfolgung nach dem Infektionsschutzgesetzt 
örtlich zuständigen Behörden erforderlichen K ontaktnachverfolgung noch beherrschbar und vertretbar.  

(Absatz 4  Satz 5) 

F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. Die T estung ist eine wesentliche Maßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregie-
rung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des § 5 a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere 
Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten 
Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verord-
nung möglich werdenden L ockerungen formuliert. 

(Absatz 5 Satz 1 bis 3) 

Der Betrieb und die Angebote eines F reizeitparks, auch eines mobilen F reizeitparks, und die Angebote anderer F reizeitaktivitäten 
wie Spielparks, Abenteuerspielplätze und ähnliche Einrichtungen, die jeweils unter freiem H immel stattfinden, sind Einrichtungen, die 
für die Allgemeinheit geschaffene Angebote von künstlichen oder natürlichen F reizeitelementen, die in abgegrenzten F lächen oder 
Bereichen Menschen bei der Gestaltung und Verbringung ihrer individuellen F reizeit aktives H andeln anbieten. Die für die Anlage 
verantwortliche P erson hat sicherzustellen, dass die Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 
Nr. 1 einhalten. 3Die verantwortliche P erson ist darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  
zu treffen. 

(Absatz 5 Satz 4 ) 

F ür die Besucherinnen und Besucher gilt § 5 a. Die T estung ist eine wesentliche Schutzmaßnahme der Ö ffnungsstrategie der L an-
desregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die 
strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung 
platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese 
Verordnung möglich werdenden L ockerungen formuliert.   

(Absatz 5 Satz 6 ) 

Die auf dem Gelände der Anlage gelegenen Verkaufsstellen einschließlich mobiler Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe im 
Sinne des § 9 wie zum Beispiel Café s dürfen im Rahmen der Anforderungen der §§ 9 und 10 betrieben werden. Verkaufsstellen 
i.S.d. Vorschrift sind Verkaufsstände und Bereiche, in denen ständig Waren zum Verkauf an die Besucherinne und Besucher des 
F reizeitparks, mobilen F reizeitparks, anderer F reizeitaktivitäten wie Spielparks, Abenteuerspielplätze und ähnliche Einrichtungen, 
gewerblich angeboten werden. Gastronomiebetriebe sind zum Beispiel Café s, mobile Imbisswagen, Getränkestationen. Der Verweis 
auf § 9 Abs.1 stellt sicher, dass nur die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe mit einem Speisen- und Getränkeangebot, 
der Außer-H aus-Verkauf und die Abholung von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Verzehr außerhalb der jeweiligen Einrich-
tung zulässig ist. Die auf den Außenbereich beschränkte Ö ffnung dient der behutsamen und verantwortungsvollen Anpassung an 
die pandemische L age und stellt hinsichtlich der Schutzmaßnahmen (Impfung, T estung, AH A-Regeln) zur Verhinderung der Verbrei-
tung des SARS-CoC-2 Virus eine verhältnismäßige wie angemessene L ockerungsmaßnahmen dar.  

(Absatz 6  Satz 1-5) 

Die Durchführung touristischer Bus-, Schiffs- und K utschfahrten mit im F ahrgastbereich offenen F ahrzeugen ist zulässig. H ierunter 
werden alle Bus,- Schiffs,- und K utschfahrten ermöglicht, die, ähnlich den Außenbereichen in Einrichtungen dieser Vorschrift, dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie an der frischen L uft stattfinden. Bus,- Schiffs,- und K utschfahrten in geschlossenen oder teilgeöffneten 
K abinen und Sitzbereichen sind von dieser Regelung ausgeschlossen. H intergrund dieser Regelung ist das wesentlich geringere 
Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Außenbereich, gegenüber einem Infektionsrisiko in geschlossenen oder teil-
geöffneten Sitz,- K abinenbereich. (Innenbereichen). In offenen F ahrzeugen ist die K onzentrationswirkung der Aerosole vermindert, 
dadurch das natürliche L uftzirkulationen eine lang anhaltende K onzentration der Aerosole in vertretbarem Maße reduziert, wenn nicht 
sogar verhindert. Das Zulassen von touristischen Bus-, Schiffs- und K utschfahrten mit im F ahrgastbereich offenen F ahrzeugen stellt 
daher angesichts der aktuell positiven Inzidenzentwicklung ein vertretbares Infektionsrisiko dar. U m diese positive Inzidenzentwick-
lung nicht zu gefährden, sind die T eilnehmerzahlen auf die H älfte der zugelassenen F ahrgastkapazität des F ahrzeugs im offenen 
F ahrgastbereich zu beschränken. Diese Regelung trägt demgegenüber den Interessen und Rechten der U nternehmerin, dem U n-
ternehmer von touristischer Bus-, Schiffs- und K utschfahrten Rechnung und eröffnet ihnen eine P erspektive. F ür die F ahrgäste gilt 
§ 5 a. Die T estung ist eine wesentliche Maßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme 
des § 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Ver-
weis und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher 
T eil eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verordnung möglich werdenden L ockerungen formu-
liert. 

Abs. 7 :  Im Rahmen von Schwimmunterricht und Rehabilitationsmaßnahmen ist die Nutzung von Schwimmbädern durch Einzelper-
sonen oder Gruppen von nicht mehr als 20 P ersonen zulässig.  
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Davon abzugrenzen ist die Nutzung des Schwimmbades zu F reizeit- oder privaten Zwecken, die nicht zulässig ist. Diese Differen-
zierung begründet sich mit der ersten P hase der Ö ffnungsstrategie, die die L andesregierung mit dem Stufenplan 2.0 formuliert. Ziel 
ist es, maßvoll und der pandemischen L age angepasst erste Ö ffnungsschritte zielgruppenorientiert und kontrolliert zu ermöglichen. 
Mit der stufenweisen Ö ffnung kann das Infektionsgeschehen beobachtet werden und angemessene planbare Regulierungen ent-
sprechend den Entwicklungen eingeleitet werden. Der Stufenplan 2.0 ist die Grundlage für Maßnahmen, die infektionsschutzrechtli-
chen Ziele zu flankieren und zu leiten.  Vor diesem H intergrund ist die Nutzung von Schwimmbädern für die Allgemeinheit derzeit 
noch unzulässig.  

Die Gruppenstärkt ist begrenzt auf 20 P ersonen. Ausgenommen von der Zählung sind Geimpfte und Genesene. 

Schwimmkurse sind dem Schwimmunterricht gleichgestellt. Schwimmunterricht, Schwimmkurse und Rehabilitationsmaßnahmen 
sind als Einzelperson oder in Gruppen möglich. In beiden K onstellationen muss eine P erson den U nterricht, den K urs, die Rehama-
ßnahme durchführen. F ür alle volljährige T eilnehmende gilt die T estung nach § 5a. F ür unterrichtende oder betreuende P ersonen 
gilt die T estpflicht unabhängig vom Alter. 

(§ 8 Beherbergung) 

Absatz 1  

Die Anforderungen hinsichtlich des Betriebs der Beherbergungsunternehmen waren bisher im Wesentlichen geregelt in § 10 Abs. 2 
der Corona-Verordnung vom 30.10.2020 (Nds. GVBl. S. 36 8), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. April 2021 (Nds. GVBl. S. 
221). Sie werden nun in § 8 dieser Verordnung geregelt und an die aktuelle epidemische L age angepasst.  

Es werden die Voraussetzungen bezüglich der zulässigen Betriebe der F erienwohnungen oder F erienhäuser sowie die Anforderun-
gen, die an einen zulässigen Betrieb gestellt werden, näher bestimmt. Normadressaten sind die jeweils für den Betrieb der Einrich-
tungen verantwortlichen P ersonen, die dafür Sorge zu tragen haben, dass ein Betrieb nur im zulässigen U mfang betrieben wird und 
dass die dabei geltenden Anforderungen eingehalten werden. Das kann auch die Betreiberin oder der Betreiber einer Beherber-
gungsstätte oder eine von ihr oder ihm beauftragte P erson sein. 

Gelockert wird die Zulässigkeit der Übernachtungsangebote und Vermietungsangebote in Bezug auf eine der genannten Einrichtun-
gen. Die Anforderungen sind in den Absätzen 2 bis 8 näher geregelt.  

In alIen Regionen mit einer mindestens fünf Werktage andauernden U nterschreitung der 100er-Inzidenz dürfen Beherbergungsbe-
triebe wieder öffnen, allerdings in einer Anlaufphase zunächst als Vorsichtsmaßnahme nur für L andeskinder. Bei einer höheren 
Inzidenz gilt § 28 b Abs. 1 Nr. 10 IfSG, wonach die Zurverfüngstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwecken un-
tersagt ist.  

Absatz 2  

Übernachtungsangebote und Vermietungsangebote dürfen sich nur an P ersonen richten, die in Niedersachsen ihren Wohnsitz, also 
den H aupt- oder einen Nebenwohnsitz, haben. Diese Ö ffnung erfolgt vor dem H intergrund der derzeitigen positiven Inzidenzentwick-
lung, wenn auch die Inzidenzen nur sehr langsam sinken. F ür die Menschen in Niedersachsen sollen wieder Wochenendausflüge 
und U rlaube in Niedersachsen ermöglicht werden. Ziel ist es auch, den Beschäftigten in der T ourismuswirtschaft wieder eine P er-
spektive zu geben. Es handelt sich um eine erste Ö ffnungsphase, die zunächst mit großer Vorsicht erfolgt, um die derzeitige positive 
Inzidenzentwicklung nicht zu gefährden. Ziel des zunächst gegebenen U mfangs ist es daher auch, dass erforderliche Schutz-, K on-
troll- und Überwachungsmaßnahmen sowie die erforderlichen K ontaktnachverfolgungen beherrschbar und möglich bleiben. Die Be-
lange des öffentlichen Gesundheitswesens wiegen schwer und dürfen durch zu umfangreiche Ö ffnungsmaßnahmen nicht gefährdet 
werden. In Abwägung der danach noch immer gebotenen Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung und Begrenzung des P andemie-
geschehens einerseits und den berechtigten Interessen in Bezug auf L ockerungsmaßnahmen andererseits ist es unter Einbeziehung 
aller flankierenden Schutz- und H y gienemaßnahmen vertretbar, Ö ffnungen vorzusehen und diese für den regionalen Geltungs- und 
Einzugsbereich des L andes Niedersachsen zuzulassen.  

Wie bisher sind Übernachtungen oder Vermietungen, die ausschließlich notwendigen Zwecken, wie zum Beispiel Dienst- oder Ge-
schäftsreisen dienen ohne weitere Einschränkungen zulässig. Damit sollen jedoch nur notwendige Übernachtungen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der notwendigen Abläufe in der Wirtschaft, möglich bleiben. Zu den notwendigen Zwecken gehören auch 
Aufenthalte, die aufgrund medizinischer, namentlich durch ärztlich verordnete oder bescheinigte Maßnahmen oder Behandlungen 
erforderlich sind. Es gelten jedoch alle Schutz- und H y gienemaßnahmen die in Bezug auf den Betrieb der Einrichtungen nach Absatz 
1. 

Satz 2 sieht vor, dass die Beschränkung auf P ersonen, die in Niedersachen ihren Wohnsitz haben, nicht für die Nutzungsberechtigten 
gilt, die ihre dauerhaft angemietete oder im Eigentum befindliche Immobilien oder ihre dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohn-
mobile und ähnliche Einrichtungen nutzen. Dritte P ersonen, die nicht Nutzungsberechtigte dieser Einrichtungen sind, sind jedoch von 
dieser Ausnahme nicht erfasst. 

Absatz 3 

Die Regelung sieht die verpflichtende Erstellung eines H y gienekonzeptes nach § 4  vor. Diese Verpflichtung ist vor dem H intergrund 
der Ö ffnung der in Absatz 1 genannten Beherbergungsbetriebe und F erienwohnungen oder F erienhäuser erforderlich und ist T eil 
Schutz- und H y gienemaßnahmen, die die Betriebsöffnungen in dem vorgesehenen U mfang erst ermöglichen.  

Absatz 4  

H otels, P ensionen, J ugendherbergen usw. dürfen nur bis zu 6 0 P rozent belegt werden Diese K apazitätsbeschränkung nach Absatz 
4  gilt für die Betriebe nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. Die Einschränkung ist erforderlich, um K ontakte nur in dem U mfang zuzulassen, die 
die Einhaltung der erforderlichen Abstands- und sonstigen Schutzmaßnahmen zulassen. Eine volle Auslastung der K apazitäten 
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würde dies z. B. im Bereich von Gemeinschaftseinrichtungen der Betriebe, wie F rühstücksräume Sanitäreinrichtungen usw., auch 
unter Erstellung eines H y gienekonzeptes nicht mit der hinreichenden und auch für die Gäste zumutbaren Sicherheit gewährleisten.  

Dienen Übernachtungsangebote und Übernachtungen dieser Betriebe (Nrn. 1 und 2) ausschließlich notwendigen Zwecken, wie zum 
Beispiel Dienst- oder Geschäftsreise oder medizinischen Maßnahmen oder Behandlungen, kann diese K apazitätsgrenze überschrit-
ten werden. Dies ist vertretbar, da ein Nutzungsverhalten dieser Gäste im Rahmen der H y gienekonzepte deutlich besser planbar 
und damit steuerbar ist, als bei Gästen, für die der Aufenthalt in der Einrichtung und die Nutzung der Angebote der Einrichtung ein 
wesentlicher T eil des Reisezweckes ist.  

Absatz 5  

Die Vorschrift begrenzt die Nutzung der jeweils zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität von Campingplätzen, Wohnmobilstell-
plätzen sowie Bootsanliegern. Es dürfen darf insgesamt nicht mehr als 6 0 P rozent der Zahl aller ihrer oder seiner P arzellen, Stell-
plätze und Bootsliegeplätze auf dem Gebiet einer Gemeinde gleichzeitig vermietet werden. 

Damit wird sichergestellt, dass eine zu enge räumliche Nähe der sogen. T agesgäste (zeitlich befristeter Aufenthalt) vermieden wird. 
Die Betreiber sollen damit im Rahmen des von ihnen zu erstellenden H y gienekonzeptes sicherstellen können, dass ein ausreichender 
Abstand zwischen den Nutzern gewährleistet ist.  

Absatz 4  Satz 2 gilt entsprechend für den Betrieb eines Campingplatzes, einer Stellplatzanlage für Wohnmobile und einer Anlage für 
Bootsliegeplätze. Daher kann die K apazitätsgrenze überschritten werden, wenn die Übernachtungsangebote und Übernachtungen 
dieser Einrichtungen ausschließlich notwendigen Zwecken, wie zum Beispiel Dienst- oder Geschäftsreise, dienen. Zu beachten ist, 
dass Übernachtungsangebote ausschließlich zu den notwendigen Zwecken nicht vorliegen, wenn die Einrichtungen auch Dauer-
plätze zu anderen allgemeinen Zwecken vorhalten oder auch touristische Angebote offerieren.  

Dauerhaft angemietete oder sich im Eigentum befindliche Immobilien, unterliegen ebenso wie dauerhaft abgestellte Wohnwagen 
oder Wohnmobile oder ähnliche Einrichtungen nicht der K apazitätsgrenze. H ier müssen alle, auch nebeneinanderliegende P arzellen, 
Stellplätze oder Bootsanliegeplätze, weiterhin genutzt werden können. Dies ist in diesen Bereichen vertretbar, da sich die Nutzung 
auf die unmittelbar Nutzungsberechtigten beschränkt und dadurch eine häufig wechselnde F req uentierung mit diversen K ontakten 
nicht zu besorgen ist oder schlicht als Abstellbereiche genutzt werden.  

F ür die Berechnung der K apazitätsgrenzen sind nur die Anzahl der P arzellen, Stellplätze und ggfs. auch Bootsliegeplätze zugrunde 
zu legen, die von der K apazitätsbeschränkung betroffen sind. Von der in Bezug zu nehmenden Gesamtzahl sind somit solche P ar-
zellen oder Stellplätze oder Bootsliegeplätze in Abzug zu bringen, die für notwendige Zwecke nach Absatz 4  Satz 2 vorgehalten 
werden oder nach Satz 2 von der K apazitätsbegrenzung ausgenommen sind. .  

Absatz 6  

F ür F erienwohnungen und F erienhäuser gibt es eine Wiederbelegungssperre von einem T ag. F erienwohnungen und F erienhäuser 
werden zumeist durch länger andauernde und zeitlich zusammenhängende Aufenthalte in den jeweiligen Räumen genutzt. Zwar 
wird hierdurch der gängige Vermietungsrhy thmus verändert und führt dazu, dass dadurch keine durchgängige Vermietung möglich 
ist. Dies ist jedoch auch vor dem H intergrund, eine maßvolle Nutzungsöffnung durch hinreichende Schutzmaßnahmen zu sichern, 
zumutbar. In der eintägigen Wartezeit wird gewährleistet, dass eine gründliche, den gegebenen H y gieneanforderungen genügende 
Reinigung erfolgen kann und die Räume ausreichend lange leerstehen und in dieser Zeit ausreichend gelüftet werden. Die Regelung 
stellt sicher, dass ein ausreichender zeitlicher Abstand zwischen den Aufenthalten verschiedener P ersonen in der Wohnung gewähr-
leistet ist, und somit nachfolgende Nutzer oder auch das Reinigungspersonal zusätzlich vor einer etwaigen Raumluftbelastung ge-
schützt sind und eine unbesorgte Nachnutzung erfolgen kann. H inzu kommt, dass K ontakte bei dem Wechsel der Nutzer ausge-
schlossen werden können. Im Rahmen der zu erstellenden H y gienekonzepte wird so eine hinreichende Möglichkeit gegeben, dieser 
Gefahrenlage durch eine gezielte zeitliche P lanung zu begegnen.  

Absatz 7  

Nach Satz 1 ist für alle Nutzer einer der in Absatz 1 genannten Beherbergungsbetrieben, F erienwohnungen oder F erienhäuser ein 
negativer T est erforderlich, bevor die Nutzung der jeweiligen Einrichtung beginnt.  

Die P flicht gilt jedoch nicht für Übernachtungen oder Vermietungen, die ausschließlich notwendigen Zwecken dienen, wie zum Bei-
spiel Dienst- oder Geschäftsreisen. für Nutzer (Satz 2).  

Zu Beginn der Nutzung hat jeder Nutzer und jede Nutzerin durch einen T est nach § 5 a Abs. 1, durch eine Impfdokumentation nach 
§ 5 a Abs. 2 oder einen Genesenennachweis nach § 5 a Abs. 3 ein bei ihr oder ihm vorliegende Infektion mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 auszuschließen.  

Satz 2 regelt weitere P flichten von P ersonen, die nicht Geimpfte oder genesene P ersonen sind und aufgrund eines T estnachweises 
vor Beginn der Nutzung zur Nutzung berechtigt sind. Der T estnachweis stellt immer nur einen Status zum Zeitpunkt der T estung dar. 
Deshalb muss zusätzlich zu dem vor Beginn der Nutzung erforderlichen T estnachweis weitere T est während des jeweiligen Aufent-
haltes das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 bei allen nutzenden P ersonen ausgeschlossen werden. Während der Nutzung 
sind mindestens zwei T ests in jeder Woche der Nutzungsdauer erforderlich. Dabei kommt es darauf an, dass eine entsprechende 
Anzahl von Nutzungstage in der Woche vorliegen, die eine tagesaktuelle T estung erfordern. Dabei können aufgrund eines H y giene-
konzeptes einer Einrichtung auch mehr als zwei T estungen in jeder Woche der Nutzungsdauer einer Woche verlangt werden.   

Wenn die T estvorgaben nicht erfüllt werden, ist das Nutzungsverhältnis zu beenden. Verantwortlich ist dafür diejenige P erson, die 
die Übernachtung anbietet. Daher muss dieser auch ein T estergebnis oder ein anderer zulässiger Nachweis vorgelegt werden.  

Absatz 8 

In Wohnmobilen und K raftfahrzeugen darf auf öffentlichen F lächen und auf für die Ö ffentlichkeit geöffneten F lächen nicht zu touristi-
schen Zwecken übernachtet werden. Damit wird klargestellt, dass die für solche Übernachtungen vorgesehenen Einrichtungen zu 
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nutzen sind und die dort geltenden Schutzbestimmungen nicht durch „ wildes“  P arken unterlaufen werden dürfen. Das Verbot gilt 
ausdrücklich nur in den F ällen, in denen es um eine Übernachtung zu touristischen Zwecken geht. Aufenthalte mit anderen Zweck-
bestimmungen, insbesondere Aufenthalte von Berufskraftfahrern, z.B. bei L enkpausen u.ä., sind von diesem Verbot nicht erfasst. 
Dies gilt auch für Übernachtungen in nachzuweisenden Einzelfällen, in denen eine Übernachtung zur Wiederherstellung der F ahr-
tüchtigkeit erforderlich werden. Dies ist in der Regelt in touristisch attraktiven Gebieten nicht anzunehmen bzw. muss nachvollziehbar 
glaubhaft gemacht werden.  

(§ 9 Gastronomie) 

Bisher in § 10 Abs. 2 Nr. 2 geregelte Ö ffnungsmöglichkeiten und -Anforderungen bezüglich Gastronomiebetrieben wird nun in § 9 
zusammengefasst und teilweise neu geregelt.  

Grundsätzlich bliebt es bei der Schließung der Gastronomiebetriebe. Die derzeitige Entwicklung der P andemie erlaubt es, maßvolle 
L ockerungen für die Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe zuzulassen, soweit es sich um Angebote mit sitzendem P ubli-
kum handelt. Die Ein Verzehr an bereitgestellten Stehtischen ist nach wie vor nach Absatz 2 Satz 2 untersagt.  

Der Außer-H aus-Verkauf und die Abholung ist ebenso wie ein L ieferservice von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Verzehr 
außerhalb der jeweiligen Einrichtung möglich. Weitere in Absatz 1 Nummern 1 bis 3 sowie in Absatz 2 geregelte Ausnahmen von 
der Betriebsschließung gelten wie schon bisher.  

Absatz 2 entspricht der vorherigen Regelung (§ 10 Abs. 1 Satz 3);  hier wurden nur redaktionelle Ä nderungen zur Anpassung vorge-
nommen. 

Absatz 3 regelt die Anforderungen, die Im Rahmen der zulässigen Außenbewirtschaftung nach Absatz 1 einzuhalten sind. Es gilt 
eine Sperrzeit zwischen 23: 00 U hr abends bis 6 : 00 U hr am nächsten Morgen. Wenn Sperrzeiten nach anderen Vorschriften weiter-
gehend sind, insbesondere im Zusammenhang mit Ausgangsbeschränkungen, dann gelten diese weitergehenden Vorgaben. Es 
wird klargestellt, dass auch während der Nutzung der Angebote der Außenbewirtschaftung das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 
3 Satz 1 Nr. 1 jederzeit einzuhalten, also auch hinsichtlich der dargebotenen Sitzplätze sicherzustellen ist. Darüber hinaus ist ein 
H y gienekonzept nach § 4  erforderlich. Es gilt ein T estvorbehalt für die Gäste, die Anforderungen ergeben sich aus § 5 a.  

(§ 10 Betriebsverbote sowie Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen) 

Der § 10, welcher Betriebsverbote sowie Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen regelt, wurde neu gefasst. 

Absatz 1 

Das Robert K och-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit in Deutschland aufgrund der anhaltend hohen F allzahlen der 
Infizierten mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 weiterhin als sehr hoch ein. Dennoch haben die Zahlen seit Beginn der K alenderwo-
che 17  bis zum jetzigen Zeitpunkt abgenommen. Bei einem Großteil der F älle ist der Infektionsort nicht bekannt. L aut Angaben des 
Robert K och-Instituts betreffen Ausbrüche mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 insbesondere private H aushalte, aber auch das be-
rufliche U mfeld sowie K itas und Schulen, während die Zahl der Ausbrüche in Alters- und P flegeheimen abgenommen hat. Die an-
haltende Viruszirkulation, insbesondere wegen der weiteren Verbreitung von Virusvarianten, erfordert weiterhin die konseq uente 
U msetzung kontaktreduzierender Maßnahmen und Schutzmaßnahmen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Zahl der 
neu Infizierten deutlich zu senken und schwere K rankheitsverläufe, intensivmedizinische Behandlungen und T odesfälle zu vermei-
den.  

Aus diesem Grund kommt eine umfangreiche Ö ffnung der Betriebe und von Veranstaltungen in Niedersachsen zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Betracht. Dennoch sollen L ockerungen ermöglicht werden, um das gesellschaftliche L eben langsam wiederhochzufah-
ren und die Wirtschaft ankurbeln zu können.  

Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T at-
sache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten U mschwung mit steigenden Zahlen kommen 
kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn 
soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

Zu Satz 1 

In Satz 1 wurden insbesondere diverse Ausnahmeregelungen von der Schließung für den P ublikumsverkehr und Besuche neu auf-
genommen.  

Zu Nummer 2 

Nummer 2 wurde wegen der Neueinführung des § 9 gestrichen. 

Zu Nummer 4  und 4  a  

In Nummer 4  wird eine Ausnahmeregelung der Schließung für den P ublikumsverkehr und Besuche aufgenommen. Demnach ist 
ausgenommen der Betrieb und Veranstaltungen von T heatern, O pernhäusern, K onzerthäusern, K ulturzentren und ähnlichen Ein-
richtungen, unabhängig von der jeweiligen T rägerschaft und den Eigentumsverhältnissen, unter freiem H immel nach § 7  Abs. 4 .  

In Nummer 4  a werden zudem Autokinos und der Betrieb und die Veranstaltungen eines K inos unter freiem H immel nach § 7  Abs. 4  
von der Schließung für den P ublikumsverkehr und Besuche ausgenommen.  

H ierunter sind Veranstaltungen zu verstehen, die nicht auf die verbale Interaktion und K ommunikation der Besucherinnen und Besu-
cher gerichtet sind. Insgesamt werden hierunter Veranstaltungen gefasst, bei denen die Besucherinnen und Besucher nicht großartig 
interaktiv einbezogen werden, sondern der Veranstaltung vor allem zuhören und zuschauen, ohne selbst aktiv zu werden.  
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Die Veranstaltungen im Sinne des § 7  Abs. 4  sind nur unter freiem H immel zulässig. Es ist davon auszugehen, dass das Infektions-
risiko mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Außenbereich geringer als im Innenbereich ist, da sich die Aerosole nicht so leicht 
ansammeln können. Eine Übertragung des Corona-Virus SARS-CoV-2 durch Aerosole ist in bestimmten Situationen auch über grö-
ßere Abstände möglich, z.B., wenn viele P ersonen in nicht ausreichend belüfteten Innenräumen zusammenkommen und es verstärkt 
zur P roduktion und Anreicherung von Aerosolen kommt. Das passiert insbesondere beim Sprechen mit steigender L autstärke, aber 
auch beim Singen oder bei körperlicher Aktivität.   

Aus diesem Grunde ist es unter Berücksichtigung der Vorsicht und Beherrschbarkeit im Rahmen von L ockerungen verhältnismäßig, 
den P ublikumsverkehr und Besuche im Sinne des § 7  Abs. 4  nur unter freiem H immel zuzulassen. Insbesondere liegt die Erforder-
lichkeit vor, da kein relativ milderes Mittel besteht, um eine Weiterverbreitung von Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu 
verlangsamen. Im H inblick auf die hochrangigen Rechtsgüter des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 1 GG) 
und der F unktionsfähigkeit der Gesundheitsversorgung, welche durch die Maßnahmen geschützt werden sollen, ist auch von deren 
Angemessenheit auszugehen.  

Zu Nummer 5:   

U m L ockerungen hinsichtlich der Angebote von F reizeitparks und anderer F reizeitaktivitäten vornehmen zu können, wurden die 
Seilbahnen aus Nummer 5 herausgestrichen und in Nummer 9 gesondert aufgeführt. Die Angebote von F reizeitparks und anderen 
F reizeitaktivitäten werden für den P ublikumsverkehr und Besuche nur noch geschlossen, soweit diese innerhalb von Gebäuden oder 
geschlossenen Räumen erfolgen, wie Indoor-Spielplätze und ähnliche Einrichtungen. Die Ö ffnung von F reizeitparks und anderen 
F reizeitaktivitäten im F reien wird damit ermöglicht.  

Es ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Außenbereich geringer als im Innenbe-
reich ist, da sich die Aerosole nicht so leicht ansammeln können. Eine Übertragung des Corona-Virus SARS-CoV-2 durch Aerosole 
ist in bestimmten Situationen auch über größere Abstände möglich, z.B., wenn viele P ersonen in nicht ausreichend belüfteten Innen-
räumen zusammenkommen und es verstärkt zur P roduktion und Anreicherung von Aerosolen kommt. Das passiert insbesondere 
beim Sprechen mit steigender L autstärke, aber auch beim Singen oder bei körperlicher Aktivität.   

Aus diesem Grunde ist es unter Berücksichtigung der Vorsicht und Beherrschbarkeit im Rahmen von L ockerungen verhältnismäßig, 
den P ublikumsverkehr und Besuche nur unter freiem H immel zuzulassen. Insbesondere liegt die Erforderlichkeit vor, da kein relativ 
milderes Mittel besteht, um eine Weiterverbreitung von Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Im H inblick 
auf die hochrangigen Rechtsgüter des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 1 GG) und der F unktionsfähigkeit 
der Gesundheitsversorgung, welche durch die Maßnahmen geschützt werden sollen, ist auch von deren Angemessenheit auszuge-
hen.  

Zu Nummer 7   

Regelungen zum F reizeit- und Amateursport sind nunmehr im § 16  geregelt. 

Zu Nummer 8 

Saunen, T hermen, Schwimm- und Spaßbäder und ähnliche Einrichtungen bleiben nach Nummer 8 für den P ublikumsverkehr und 
Besuche geschlossen. Ausgenommen hiervon sind jetzt Schwimmbäder für die Erteilung von Schwimmunterrichtung und die Durch-
führung von Rehabilitationsmaßnahmen gemäß § 7  Abs. 7 . 

Im Rahmen von Schwimmunterricht und Rehabilitationsmaßnahmen ist die Nutzung von Schwimmbädern durch Einzelpersonen 
oder Gruppen von nicht mehr als 10 P ersonen zulässig. Davon abzugrenzen ist die Nutzung des Schwimmbades zu F reizeit- oder 
privaten Zwecken, die nicht zulässig ist. Diese Differenzierung zwischen den Zielgruppen begründet sich mit der ersten P hase der 
Ö ffnungsstrategie, die die L andesregierung mit dem Stufenplan 2.0 formuliert. Ziel ist es, maßvoll und der pandemischen L age an-
gepasst erste Ö ffnungsschritte zielgruppenorientiert und kontrolliert zu ermöglichen. Mit der stufenweisen Ö ffnung kann das Infekti-
onsgeschehen beobachtet werden und angemessene planbare Regulierungen entsprechend den Entwicklungen eingeleitet werden. 
Der Stufenplan 2.0 ist die Grundlage für Maßnahmen, die infektionsschutzrechtlichen Ziele zu flankieren und zu leiten. Vor diesem 
H intergrund ist die Nutzung von Schwimmbädern für die Allgemeinheit derzeit noch unzulässig.  

Schwimmunterricht und Rehabilitationsmaßnahmen sind als Einzelperson oder in Gruppen möglich. In beiden K onstellationen muss 
eine P erson den U nterricht/  die Rehabilitationsmaßnahme durchführen. F ür alle volljährigen, unterrichtende oder betreuende P erso-
nen sowie T eilnehmende gilt die T estung nach § 5a. 

Zu Nummer 9 

Nummer 9 wird im Rahmen einer redaktionellen Anpassung hier neu eingefügt. Seilbahnen, die zuvor in Nummer 5 geregelt waren, 
bleiben weiterhin für den P ublikumsverkehr und Besuche geschlossen. Sessellifte sind von der Schließung ausgenommen und kön-
nen betrieben werden, weil eine Sitzmöglichkeit besteht, und damit Abstandgebote weitgehen eingehalten werden können und An-
sammlungen von P ersonen nicht zu besorgen sind.  Zudem findet der T ransport an der freien L uft statt und nicht, wie in Seilbahnen 
in K abinen. Der F ahrtwind und die L uftzirkulation begünstigen die Minimierung der Aerosolkonzentrationen zwischen den sitzenden 
F ahrgästen und insoweit ist die Ö ffnung in Bezug auf das Infektionsrisiko verhältnismäßig und geboten. 

Zu Satz 2 

Satz 2 des Absatzes 1 wurde neu gefasst. 

Die ehemaligen Sätze 3-5 wurden in F olge einer redaktionellen Ä nderung wegen der Neueinführung des § 9 gestrichen.  Der ehe-
malige Satz 6  wird in Satz 2 neu aufgenommen.  
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Zu Absatz 2 

In dem neuen Absatz 2 wird aufgrund einer redaktionellen F olgeänderung der ehemalige Absatz (1a) aufgeführt. Dies folgt aus 
sy stematischen Gründen nach der Streichung der Vorschriften zu den Gastronomiebetrieben in Absatz 1 Satz 3-5. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 wird neu eingefügt.  

Zu Satz 1 

Nach Satz 1 sind die Inhaberinnen, Inhaber, Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen des Einzelhandels, einschließlich der 
O utlet-Center und der Verkaufsstellen in Einkaufscentren verpflichtet, Maßnahmen aufgrund eines H y gienekonzepts nach § 4  zu 
treffen.  

Zu Satz 2 H albsatz 1 

In Satz 2 H albsatz 1 wird geregelt, dass für K undinnen, K unden, Besucherinnen und Besucher der Verkaufsstellen im Sinne des 
Satzes 1 der § 5 a.  

Es hat somit eine T estung auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 mittels Schnell- /  Selbsttest oder P CR-T estung 
gemäß § 5 a Abs. 1 Nr. 1 und 2 zu erfolgen. Diese T estung darf nicht vor mehr als 24  Stunden vorgenommen sein. 

Die T estung ist eine wesentliche Maßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des 
§ 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis 
und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil 
eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verordnung möglich werdenden L ockerungen formuliert. 

Das Aufstellen von H y gienekonzepten nach § 4  soll gewährleisten, dass die erforderlichen Abstands- und H y gienemaßnahmen zu 
jeder Zeit sicher eingehalten werden können, um einer Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken.  

Die Regelung ist auch als verhältnismäßig anzusehen. Insbesondere liegt die Erforderlichkeit vor, da kein relativ milderes Mittel 
besteht, um eine Weiterverbreitung von Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Im H inblick auf die hoch-
rangigen Rechtsgüter des L ebens und der körperlichen U nversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 1 GG) und der F unktionsfähigkeit der Gesund-
heitsversorgung, welche durch die Maßnahmen geschützt werden sollen, ist auch von deren Angemessenheit auszugehen.  

L ockerungen sollen ermöglicht werden, um das gesellschaftliche L eben langsam wieder hochzufahren und die Wirtschaft anzukur-
beln. Gerade T estungen können der Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 effektiv entgegenwirken und sind deshalb im 
Rahmen von L ockerungen, die im H inblick auf das immer noch besorgniserregende Infektionsgeschehen zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht hinwegzudenken. Die Einhaltung von Abstands- und H y gienemaßnahmen ohne T estungen ist nicht genauso effektiv. Die an-
haltende Viruszirkulation, insbesondere wegen der weiteren Verbreitung von Virusvarianten, erfordert aber weiterhin die konseq uente 
U msetzung kontaktreduzierender Maßnahmen und Schutzmaßnahmen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Zahl der 
neu Infizierten deutlich zu senken und schwere K rankheitsverläufe, intensivmedizinische Behandlungen und T odesfälle zu vermei-
den.  

Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T at-
sache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten U mschwung mit steigenden Zahlen kommen 
kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn 
soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird.  

Zu Satz 2 H albsatz 2 

U m keine Verschärfung zu den bisher bestehenden Regelungen einzuführen werden in Satz 2 H albsatz 2 Ausnahmen für die T es-
tungen von K undinnen, K unden, Besucherinnen und Besuchern von bestimmten Verkaufsstellen formuliert. H ierunter fallen Ver-
kaufsstellen für die Versorgung mit L ebensmitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in den Betrieben und 
Einrichtungen, die in den Nummern 1 bis 22 aufgelistet werden.  

Diese Verkaufsstellen sind für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger für den täglichen Bedarf erforderlich. Aus diesem Grund 
sollen Ö ffnungen umfassend möglich bleiben, ohne eine vorherige T estung zu verlangen. In Nummer 2 werden Wochenmärkte ab 
jetzt umfassend und ohne die vorherigen Ausnahmen geregelt. Das gleiche gilt für Verkaufsstellen des landwirtschaftlichen Direkt-
verkaufs und der H ofläden in Nummer 3.  

Im Rahmen einer redaktionellen F olgeänderung haben die Nummern 20 bis 22 eine neue Nummerierung erhalten.   

Bei den weiteren Ä nderungen in Absatz 3 handelt es sich ebenfalls lediglich um redaktionelle Ä nderungen.  

Zu Absatz 3 Satz 3, 2. H albsatz 

F ür Verkaufsstellen des Einzelhandels mit nicht mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, für deren K undinnen, K unden, Besu-
cherinnen und Besucher nicht bereits nach Satz 2 H albsatz 2 die P flicht zur T estung nach § 5 a nicht gilt, sind statt der T estung nach 
§ 5 a die Beratung und der Verkauf von jeglicher Ware in den Geschäftsräumen nach vorheriger T erminvereinbarung und unter 
Wahrung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 zulässig, wobei sich in den Geschäftsräumen nur eine K undin oder ein K unde 
mit jeweils einer Begleitperson je 4 0 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf. 

Aus der K ombination aus der Größe von 200 q m²  und der Quadratmeterzahl pro P erson ergeben sich nur begrenzte und überschau-
bare K ontaktmöglichkeiten, die das Absehen von einer T estung vertretbar erscheinen lassen. Daneben ist durch T erminvereinbarung 
und K ontaktdatenerhebung eine ex akte Nachverfolgbarkeit möglich. Die T erminvergabe ermöglicht eine K undenlenkung, die eine 
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weitgehende Begegnung unter K unden ausschließt. Eine Befreiung von der T estpflicht erscheint daher geboten, da die Schutzmaß-
nahmen (K ontaktdokumentation mit der Möglichkeit der Nachverfolgung, L enkung der K unden durch T erminvergabe und Definition 
der Begegnungsräume durch die F estlegung der q m²  pro K undin/  K unde) geeignet erscheinen, einen ausreichenden Infektionsschutz 
zu gewährleisten.  

Zu Absatz 4 , 5, 6   

Im Sinne einer redaktionellen F olgeänderung wurde Abs. (1c) zu Abs. 4 . Neu eingefügt in Absatz 4  wurde das Solarium. H ierbei 
handelt es sich ebenso um einen Betrieb der K örperpflege. Neu eingefügt in Satz 1 wurde zudem der Genesenennachweis nach § 5 
a Abs. 3. Als Genesener soll zukünftig eine T estung im Sinne von § 5a nicht mehr erforderlich sein, wenn ein Genesenennachweis 
vorgelegt werden kann. Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache auf P apier oder in einem 
elektronischen Dokument, wenn die zugrundeliegende T estung durch eine L abordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis, also P CR, 
P oC-P CR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, erfolgt ist und mindestens 28 T age sowie höchstens 6  
Monate zurückliegt. 

Diese Regelung hat den H intergrund, dass bei Genesenen P ersonen, bei der die Infektion mit dem Corona-Viurs SARS-CoV-2 
mindestens 28 T age sowie höchstens 6  Monate zurückliegt, eine Ansteckungsgefahr für andere P ersonen als sehr gering anzusehen 
ist.  

Aufgrund der redaktionellen F olgeänderung wurde Absatz 4  zu Absatz 5 und Absatz 5 zu Absatz 6 .  

(§ 11 K indertagespflege, private K inderbetreuung) 

Zu Absatz 2 und 3  

Die Regelungen in Absatz 2 zur Anordnung eines eingeschränkten Betriebs der Großtagespflegestellen ab einer Sieben-T age-Inzi-
denz von 100 sind obsolet und daher ersatzlos zu streichen. K ünftig sollen –  im Einklang mit den bundesgesetzlichen Vorgaben –  
K indertagespflegestellen einschließlich der Großtagespflege ab dem Schwellenwert von 16 5 in Szenario C wechseln. Ein einge-
schränkter Betrieb bei Großtagespflegestellen ist im Übrigen in der U msetzung häufig schwierig gewesen, da eine ausreichende 
Anzahl zur Verfügung stehender Räumlichkeiten in der Großtagespflege zur Wahrung des Abstandsgebots zwischen einzelnen K in-
dertagespflegepersonen und deren jeweils persönlich zugeordneten K indern nicht zur Verfügung stehen. 

In Absatz 3 ergibt sich eine F olgeänderung. 

Zu Absatz 4   

Die Regelung betrifft Betreuungsangebote für Gruppen von K indern, die in J ugendherbergen, F amilienferien- und F reizeitstätten, 
F amilien- J ugend- und Erwachsenenbildungsstätten sowie in K reissportschulen, L andessportschulen, vergleichbaren verbandseige-
nen Einrichtungen, Mehrgenerationenhäusern und ähnlichen Einrichtungen durchgeführt werden. In diesen F ällen ist die T eilneh-
merzahl auf bis zu 50 gleichzeitig anwesende, fremde K inder begrenzt. Dies ist unter der Einhaltung der weiteren Anforderungen 
vertretbar. Zu Beginn des Angebotes bei festen Gruppen ist eine T estung nach § 5 a Abs. 1 Satz 1 durchzuführen. Es muss ein 
H y gienekonzept vorliegen und die Aufsicht muss durch pädagogische F achkräfte oder ehrenamtlich T ätige mit J ugendleiterausbil-
dung erfolgen. Diese Angebote sind in der Regel mit Übernachtungen in den genannten Einrichtungen verbunden.  

(§ 12 K indertagespflege, private K inderbetreuung) 

Zu streichen ist künftig die landesrechtliche Regelung zum Schwellenwert einer Sieben-T age-Inzidenz von 100. Die K indertagesein-
richtungen einschließlich der K inderhorte sollen künftig einheitlich nach dem in § 28 b Abs. 3 Satz 9 i.V.m. Satz 3 IfSG vorgesehen 
Schwellenwert einer Sieben-T age-Inzidenz von 16 5 in Szenario C wechseln. F ür die Dauer der Betriebsuntersagung auf bundesge-
setzlicher Grundlage wird eine Notbetreuung ermöglicht. Da die „ Bundesnotbremse“  auch auf Gruppen anzuwenden ist, in denen 
sich ausschließlich K inder befinden, denen H ilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs, werden die Regelungen zur Not-
betreuung auch auf diese Gruppen übertragen. Es ist insofern auch für diese Gruppen möglich, Notgruppen zu bilden. 

(§ 13 Schulen)  

Mit der Ä nderung in Absatz 1 werden eintägige, unterrichtsbedingte F ahrten, in der K leingruppe im Szenario B wieder zugelassen.  

Absatz 2 Satz 1 regelt die Ausnahmen gemäß § 28 b Abs. 3 Satz 4  IfSG von der U ntersagung des P räsenzunterrichts nach § 28 b 
Abs. 3 Satz 3 IfSG. Der 12. Schuljahrgang wird in die Abschlussklassen im Sinnes des § 28 IfSG einbezogen, weil die in allen vier 
Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der gy mnasialen O berstufe erbachten L eistungen in die Gesamtq ualifikation der Abiturprü-
fung eingebracht werden und in die Abiturdurchschnittsnote einfließen. Einbezogen werden auch K lassen für J ugendliche mit Bedarf 
an sonderpädagogischer U nterstützung, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und an einer außerschulischen Einrichtung 
nach § 6 7  Abs. 4  Satz 1 Niedersächsisches Schulgesetzes (NSchG) gefördert werden und ihre Schulpflicht durch den Besuch der 
Berufsschule erfüllen. Gleiches soll für Schülerinnen und Schüler gelten, die sich im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen befinden und eine Berufsschule besuchen, § 6 7  Abs. 4  Satz 2 NSchG.  

Satz 2 ordnet an, dass der Schulbesuch für die ausgenommenen Schulen und Schuljahrgänge im Szenario B nach Absatz 1 erfolgt. 

Die Ä nderung in Absatz 3 ist eine F olgeänderung zur Neufassung des Absatzes 2.  

In Absatz 6  wird die Verweisung aktualisiert auf den Rahmen-H y gieneplan 5.0. 

(§ 14  H eime Besuchsrechte und Neuaufnahmen in H eimen, unterstützenden Wohnformen, und Intensivpflege-Wohngemeinschaf-
ten;  Betreten von H eimen durch Dritte;  T estungen von Beschäftigten;  Einrichtungen der T agespflege;  Angebote zur U nterstützung 
im Alltag) 
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Absatz 1 Satz 1 

Gruppenaktivitäten in H eimen nach § 2 Abs. 2 NuWG und unterstützenden Wohnformen nach § 2 Abs. 3 und 4  NuWG sind nach 
den Bestimmungen des Infektionsschutzes zulässig. Sie dienen der Wahrung und F örderung der T eilhabe der Bewohnerinnen und 
Bewohner am gemeinschaftlichen und kulturellen L eben innerhalb von Einrichtungen. Damit zählen Gruppenaktivitäten zur Betreu-
ung und sind eine Anforderung an den Betrieb eines H eimes nach § 5 Abs. 2 Nr. 4  des Nds. Gesetzes über unterstützenden Wohn-
formen. Da die ganz überwiegende Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen geimpft sind, spricht aus des In-
fektionsschutzes nichts dagegen, wenn Gruppenaktivitäten wieder angeboten werden (die Beachtung des Mindestabstandes wird 
weiterhin empfohlen). Die Regelung stellt daher klar, dass Betreiberinnen und Betreiber von H eimen nunmehr aufgefordert sind, 
entsprechende Angebote den Bewohnerinnen und Bewohner in den genannten Wohnformen zu machen.  

Absätze 2 und 3 

Es handelt sich um redaktionelle F olgeänderungen. 

Absatz 6  

Die Betreuung in Gruppen durch die Angebote zur U nterstützung im Alltag hat einen hohen gesundheitspolitischen Stellenwert. Sie 
trägt entscheidend dazu bei, gerade in Zeiten von Corona soziale K ontakte und soziale T eilhabe in einem erforderlichen Mindestmaß 
zu ermöglichen und so den Erhalt der psy chischen Gesundheit der P flegebedürftigen zu gewährleisten. Eine Ö ffnung wird deshalb 
von den T rägern verstärkt gefordert. Die Ä nderung des Absatz 6  schafft die Voraussetzungen, um die erforderliche Gruppenarbeit 
bei Vorliegen eines H y gienekonzepts zu ermöglichen. Auch hier folgt Niedersachsen den Empfehlungen des RK I.  

(§ 14  a Außerschulische Bildung, Erwachsenen- und Weiterbildung) 

§ 14  zur außerschulischen Bildung, sowie Erwachsenen- und Weiterbildung wurde neu gefasst.  

Absatz 1 

Der P räsenzunterricht und der aufsuchende U nterricht in Einrichtungen im Bereich der außerschulischen Bildung, vor allem in Volks-
hochschulen, Musikschulen und Einrichtungen der kulturellen Bildung, sind nach Absatz 1 von nun an in einem L andkreis oder einer 
kreisfreien Stadt, in dem oder in der die 7 -T age-Inzidenz mehr als 16 5 beträgt, unzulässig. § 1 a zu dem U mgang mit Inzidenzwerten 
ist anzuwenden.  

Die ehemalige Regelung des § 14 a Abs. 1 sah vor, dass die genannten U nterrichte vollständig untersagt waren. Es wird hiermit somit 
eine L ockerung vorgenommen. Von der L ockerung ausgeschlossen sind allerdings L andkreise oder kreisfreie Städte, in denen die 
7 -T age-Inzidenz mehr als 16 5 beträgt. Der Inzidenzwert von 16 5 orientiert sich hier an dem für die Ö ffnung von Schulen vorgesehe-
nen Inzidenzwert in § 13. Es ist insofern auf die dortige Begründung für den Grenzwert zu verweisen.  

Das Robert K och-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit in Deutschland aufgrund der anhaltend hohen F allzahlen der 
Infizierten mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 weiterhin als sehr hoch ein. Dennoch haben die Zahlen seit Beginn der K alenderwo-
che 17  bis zum jetzigen Zeitpunkt abgenommen. Bei einem Großteil der F älle ist der Infektionsort nicht bekannt. L aut Angaben des 
Robert K och-Instituts betreffen Ausbrüche mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 insbesondere private H aushalte, aber auch das be-
rufliche U mfeld sowie K itas und Schulen, während die Zahl der Ausbrüche in Alters- und P flegeheimen abgenommen hat. Die an-
haltende Viruszirkulation, insbesondere wegen der weiteren Verbreitung von Virusvarianten, erfordert weiterhin die konseq uente 
U msetzung kontaktreduzierender Maßnahmen und Schutzmaßnahmen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Zahl der 
neu Infizierten deutlich zu senken und schwere K rankheitsverläufe, intensivmedizinische Behandlungen und T odesfälle zu vermei-
den.  

Aus diesem Grund kommen umfangreiche Ö ffnungen in Niedersachsen zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betracht. Dennoch sollen 
L ockerungen ermöglicht werden, um das gesellschaftliche L eben langsam wiederhochzufahren und die Wirtschaft ankurbeln zu kön-
nen.   

Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der T at-
sache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten U mschwung mit steigenden Zahlen kommen 
kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn 
soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

Satz zwei wird in F olge einer redaktionellen F olgeänderung aus dem ehemaligen § 13 Abs. 2 übernommen, um bereits bestehende 
Allgemeinverfügungen nicht unwirksam werden zu lassen.  

Absatz 2 

In Absatz 2 werden die Durchführung von P rüfungen, die Bildungsberatung, der P räsenzunterricht für Abschlussklassen der Vorbe-
reitungskurse für staatliche Schulabschlüsse im Zweiten Bildungsweg, Berufssprachkurse und Integrationskurse, der Einzelunterricht 
und die Einzelausbildung, sowie Angebote der außerschulischen L ernförderung für Schülerinnen und Schüler mit einem L ernförder-
bedarf zur zulässig erklärt. 

Durch den ehemaligen Absatz 1 Satz 2 und 3 war ebenfalls schon die Durchführung von P rüfungen, die Bildungsberatung, der 
P räsenzunterricht für Abschlussklassen der Vorbereitungskurse für staatliche Schulabschlüsse im Zweiten Bildungsweg zulässig. 
Dahingehend kam es zu keiner Veränderung. Allerdings wurde der zweite H albsatz vom ehemaligen Satz 3 gestrichen. Eine Rege-
lung zu den vorgesehenen Gruppengrößen und deren Besetzung erfolgt in Absatz 5 gesondert. 

Weiterhin wurden einige L ockerungen erfasst. Durch die neue Regelung sind zusätzlich Berufssprachkurse und Integrationssprach-
kurse möglich, auch der Einzelunterricht und die Einzelausbildung sind zulässig. H ierunter können alle möglichen F ormen von au-
ßerschulischer Bildung, die im Rahmen eines Einzelunterrichtes oder einer Einzelausbildung möglich sind, fallen. So beispielsweise 
Musikunterricht oder der individuelle Sprachunterricht.  
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Angebote der außerschulischen L ernförderung für Schülerinnen und Schüler, wie Nachhilfe oder H ausaufgabenhilfe sind nunmehr 
zulässig, soweit der L ernförderbedarf durch die Schule bescheinigt wird.  

Absatz 3  

Absatz 3 bestimmt, dass für Bläserensembles und Bläserorchester sowie Chöre nur ein Instrumental- und Vokalunterricht im Einzel-
unterricht oder im K leingruppenunterricht mit nicht mehr als vier P ersonen zulässig ist. Diese Einschränkungen gelten allerdings 
nicht, soweit der U nterricht unter freiem H immel stattfindet. 

U nter Bläserensembles und Bläserorchestern versteht man Musikgruppen, in denen die T eilnehmenden vor allem Blasinstrumente, 
wie Sax ophon, Querflöte, P osaune, o.ä. spielen.  

Der Instrumentalunterricht ist stellt dabei die U nterrichtung des entsprechenden Blasinstrumentes dar, wobei sich der Vokalunterricht 
auf den U nterricht der Stimme bezieht.  

Die Einschränkung dieser U nterrichtsformen auf den Einzel- oder K leingruppenunterricht mit nicht mehr als vier P ersonen in ge-
schlossenen Räumen, hat den H intergrund, dass gerade bei dem Bespielen eines Blasinstrumentes oder beim Singen die Gefahr 
der Übertragung des Corona-Virus SARS-CoV-2 über die T röpfcheninfektion besonders hoch ist. Aus diesem Grund ist die Regelung 
erforderlich und auch angemessen.  

Das Virus wird hauptsächlich durch die respiratorische Aufnahme virushaltiger P artikel, die im Atem, H usten, Sprechen, Singen und 
Niesen entstehen, übertragen. Beim Amten und Sprechen, aber noch stärker beim Schreien und Singen, werden Aerosole ausge-
schieden. Diese Aerosole können auch über einen längeren Zeitraum in der L uft schweben und sich in geschlossenen Räumen 
verteilen. Ä hnlich wie mit dem Singen verhält es sich mit dem Spielen eines Blasinstrumentes. Durch das angestrengte Blasen in 
das Instrument lässt es sich nicht vermeiden, dass es zu einer vermehrten Ausscheidung von Speichel kommt, welcher sich dann in 
F orm von Aerosolen in der L uft des Raumes verteilt.  

Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch 
Aerosole auch über eine größere Distanz als 1,5 m erhöhen, insbesondere dann, wenn eine infektiöse P erson besonders viele kleine 
P artikel (Aerosole) ausstößt, sich längere Zeit in dem Raum aufhält und ex ponierte P ersonen besonders tief oder häufig einatmen. 
Durch die Anreicherung und Verteilung der Aerosole im Raum ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention ggf. 
nicht mehr ausreichend. Ein Beispiel dafür ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum, wo 
es z. T . zu hohen Infektionsraten kam, die sonst nur selten beobachtet werden.   

Ein relativ milderes Mittel als die Beschränkung der T eilnehmerzahl eines solchen U nterrichts besteht aus der besonderen Infekti-
onsgefahr nicht. Weder die Wahrung eines Abstandes von 1,5 Metern genügt, noch ist das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
beim Singen als praktikabel zu erachten. Beim Spielen eines Blasinstrumentes ist dies schlichtweg nicht möglich.  

Übertragungen im Außenbereich kommen insgesamt selten vor und haben einen geringen Anteil am gesamten T ransmissionsge-
schehen. Bei Wahrung des Mindestabstandes ist die Übertragungswahrscheinlichkeit im Außenbereich aufgrund der L uftbewegung 
sehr gering. Aus diesem Grund kann der Musikunterricht unter freiem H immel auch in größeren Gruppen unter Wahrung der Ab-
stands- und H y gieneregeln zugelassen werden.  

Absatz 4  

In Absatz 4  werden weitere zulässige außerschulische Bildungsangebote eingeführt. 

Durch Nummer 1 wird der praktische F ahr- und F lugunterricht einschließlich einer praktischen P rüfung in einem geschlossenen 
F ahrzeug möglich. Schulungen in Erster H ilfe nach § 19 F eV sind ebenfalls zulässig. 

Nummer 3 des Absatzes 4  bezüglich diverser Varianten des H undetrainings entspricht dem ehemaligen Absatz 1 Satz 5.  

Der ehemalige Absatz 1 Satz 6  wird zu Nummer 5. Die in dem ehemaligen Satz 6  vorgenommene Regelung zur Durchführung einer 
T estung wird von nun an in Absatz 6  einheitlich geregelt. 

Mit Nummer 5 werden berufsbezogene Aus-, F ort- und Weiterbildungen zulässig.  

Absatz 5 

Absatz 5 legt die vorgesehene Gruppenbesetzung und Gruppengröße der in den Absätzen 1 bis 4  aufgestellten außerschulischen 
Bildungsmöglichkeiten fest. 

Die L erngruppen sollen in ihrer P ersonenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. Es soll nicht zu einer Vermischung der 
L erngruppen kommen, da durch die wechselnden Begegnungen und der damit verstärkten K ontaktvielfalt das Infektionsrisiko erhöht 
werden würde.  

Die Gruppengröße darf in der Regel 16  P ersonen nicht überschreiten. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die Gruppen sind im Zweifel 
allerdings so klein wie möglich zu halten, um die K ontakte von teilnehmenden P ersonen so klein wie möglich zu halten und damit 
auch das Infektionsrisiko zu senken.  

Außerhalb von U nterrichts- und Arbeitsräumen hat jede P erson nach Satz 2 eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Einrichtung 
besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des Abstandsge-
bots nach § 2 Abs. 2 Satz 1 nicht gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist nach Satz 4  die Verpflichtung zum T ragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in U nterrichts- und Arbeitsräumen während des U nterrichts. 

Das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung trägt dazu bei, anderen P ersonen vor feinen T röpfchen und P artikeln, die man z. B. beim 
Sprechen, H usten oder Niesen ausstößt, zu schützen. Dies ist erforderlich, da das Corona-Virus SARS-CoV-2 vornehmlich durch 
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Aerosole und T röpfcheninfektionen weitergetragen wird. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Ex position gegenüber infek-
tiösen P artikeln jeglicher Größe im U mkreis von 1-2 m um eine infizierte P erson herum erhöht. Bei längerem Aufenthalt in kleinen, 
schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere 
Distanz als 1,5 m erhöhen, insbesondere dann, wenn eine infektiöse P erson besonders viele Aerosole ausstößt und sich längere 
Zeit in dem Raum aufhält.  

Eine Mund-Nasen-Bedeckung kann das Risiko einer Übertragung durch P artikel im unmittelbaren U mfeld um eine infizierte P erson 
reduzieren. Dies ist dann auch insbesondere erforderlich, wenn der vorgesehene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr gewahrt 
werden kann. Aber auch während der U nterrichtszeit ist eine Erforderlichkeit für das T ragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gegeben, 
da eine ausreichende L üftung nicht bei allen Wetterlagen garantiert werden kann und der Schutz vor der Weiterverbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 auch in diesem F alle im Vordergrund steht. 

Gemäß Satz 5 ist hinsichtlich möglicher F ahren § 13 Abs. 1 Sätze 7  und 8 entsprechend anzuwenden. Die Begründung hierfür ist 
§ 13 zu entnehmen. 

Absatz 6  

Der neu eingeführte Absatz 6  regelt ein Zutrittsverbot zu der Einrichtung während des Betriebs, wenn sie nicht durch einen T est im 
Sinne des § 5 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 erste Alternative ausschließt, dass bei ihr eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-
CoV-2 vorliegt, wobei die zugrundeliegende T estung nicht älter als 24  Stunden sein darf. Ausgenommen hiervon sind nach Satz 1 
P ersonen in Notfalleinsätzen der P olizei, der F euerwehr, eines Rettungsdienstes und der technischen Notdienste. F ür Schülerinnen 
und Schüler, T eilnehmerinnen und T eilnehmer, L ehrkräfte sowie in der Einrichtung tätige Mitarbeitende genügt als Nachweis eine 
T estung zweimal die Woche. Zudem darf von ihnen bei einer T estung mittels Selbsttest selbst die Dokumentation des T estergebnis-
ses vorgenommen werden. Die T estung muss damit nicht unter Aufsicht erfolgen.  

Nach Satz 4  Nr. 1 bis 3 gelten weitere Ausnahmen für ein Zutrittsverbot.  

Ein wichtiger Grund zum Betreten des Geländes der Einrichtung nach Nr. 2 könnte beispielsweise eine handwerkliche T ätigkeit sein, 
bei der kein K ontakt zu Schülerinnen und Schülern, T eilnehmerinnen und T eilnehmern sowie zu L ehrkräften erforderlich ist. 

Bei einer positiven T estung muss nach Satz 5 die L eitung über das T estergebnis informiert werden. Die Regelung hat den Zweck, 
dass die L eitung dadurch schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen kann, um weitere P ersonen vor einer Infektion zu schützen. K on-
taktpersonen können schneller informiert werden als die vormalige Zuleitung zum Gesundheitsamt, so kann eine rasche Weiterver-
breitung bestmöglich vermieden werden.  

Die Regelungen gelten nach Satz 6  allerdings nicht für den Einzelunterricht und die Einzelausbildung. In diesen F ällen ist die K on-
taktaufnahme zu anderen P ersonen als sehr gering einzuschätzen, so dass sich auch die Infektionsgefahr minimiert. 

Durch das Zulassen von diversen außerschulischen Bildungsangeboten kommt es zu weiteren L ockerungen der Corona-Verord-
nung. Die L ockerungen sind im H inblick auf die positive Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen zwar möglich, aufgrund der 
T atsache, dass die Zahlen aber nur langsam sinken und es jederzeit zu einem erneuten U mschwung mit steigenden Zahlen kommen 
kann, muss bei jeder L ockerung eine besondere Vorsicht und Beherrschbarkeit leitend sein. Sie können nur ermöglicht werden, wenn 
soweit es geht dem Entstehen möglicher Infektionsherde entgegengewirkt wird. 

Die T estung ist eine wesentliche Maßnahme der Ö ffnungsstrategie der L andesregierung. Durch die erweiterte in Bezugnahme des 
§ 5a in dieser Verordnung werden H andlungsspielräume geschaffen, die strengere Sicherheitsmaßnahmen vermeiden. Der Verweis 
und die Anwendung harmonisiert die im besonderen T eil der Verordnung platzierten Anwendungsbereiche, die als wesentlicher T eil 
eines maßvollen und verantwortungsvollen U mgangs mit den durch diese Verordnung möglich werdenden L ockerungen formuliert. 

Absatz 7   

Absatz 7  regelt, dass bei dem Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 bei einer T eilnehmerin, einem T eilneh-
mer, einer Schülerin oder einem Schüler jeder anderen P erson der betreffenden L erngruppe der Zutritt zu der Einrichtung verboten 
wird, bis sie oder er ein negatives T estergebnis auf Grund eines T estes, der nach dem Beginn des Zutrittsverbotes durchgeführt 
wurde, vorweisen kann.  

Durch diese Regelung soll eine mögliche K ontaktdurchmischung der verschiedenen Gruppen und somit eine mögliche Weiterver-
breitung der Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 verhindert werden. Durch die U nterrichtung in festgelegten Gruppen be-
steht so eine erhöhte Gefahr der Infizierung nur innerhalb dieser Gruppe. U m nicht auch andere P ersonen in der Einrichtung zu 
gefährden, muss eine Vermischung der P ersonen in diesem Szenario verhindert werden. 

(§ 15 Werkstätten für behinderte Menschen, T agesförderstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote der Einglie-
derungshilfe) 

Es handelt sich um eine redaktionelle F olgeanpassung. 

(§ 16  F reizeit- und Amateursport) 

Sport ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann dabei helfen, gesund zu bleiben. Die sportliche Betätigung spielt 
eine für die psy chische und phy sische Gesunderhaltung des Menschen nicht unerhebliche Rolle. In Abwägung der Belange des 
öffentlichen Gesundheitswesens, die schwer wiegen und durch unkontrollierte Ö ffnungsmaßnahmen nicht gefährdet werden dürfen, 
und der individuellen Gesunderhaltung durch sportliche Betätigungen, sind vor dem H intergrund sinkender Inzidenzen unter Einhal-
tung noch immer gebotenen Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung und Begrenzung des P andemiegeschehens, die berechtigten 
Interessen und Rechten der Bürgerinnen und Bürger unter Einbeziehung aller flankierenden Schutz- und H y gienemaßnahmen die 
Ö ffnungen öffentlicher und privater Sportanlagen, einschließlich F itnessstudios, K letterhallen und ähnliche Einrichtungen angemes-
sen. 
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Aufgrund der derzeitigen positiven Inzidenzentwicklung, wenn auch die Inzidenzen nur sehr langsam sinken, ist eine sportliche Be-
tätigung in geschlossenen Räumen öffentlicher und privater Sportanlagen, einschließlich F itnessstudios, K letterhallen und ähnliche 
Einrichtungen mit Ausnahme von Schwimmhallen, in Abwägung mit dem nach wie vor bestehenden Infektionsrisiko mit dem SARS-
CoV-2 Virus vertretbar und geboten. Ziel ist es, mit den erforderlichen Schutz-, K ontroll- und Überwachungsmaßnahmen den F reizeit- 
und Amateursport im gebotenen Rahmen wieder zu ermöglichen. 

Die Regelung des 16  Abs. 2 betrifft nur K inder und J ugendliche bis zu einem Alter von 17  J ahren. 

U nter K ontaktsport gem. § 16  Abs. 2 Satz 2, 2. H S werden K ontaktsportarten verstanden, die den phy sischen K ontakt zwischen 
Spielern/  Spielerinnen betonen oder erfordern. Dazu zählen z.B. J udo, H ockey , Mannschaftssportarten. Durch den Einschub der 
ausdrücklichen Nennung des K ontaktsportes nach dem Semikolon des Satzes 2 wird klargestellt, dass bei K indern und J ugendlichen 
bis zu einem Alter von einschließlich 17  J ahren nur im Rahmen von nicht wechselnden Gruppen diese Sportarten zulässig sind. 
K inder und J ugendliche sollen wieder in „ festen K ohorten“  also nicht ständig wechselnden T rainingspartnern Sport praktizieren. H in-
gegen ist bei wechselnden Gruppenzusammensetzungen der gleichen Altersklassen ausschließlich kontaktfreier Sport zulässig unter 
den Bedingungen des Abstandsgebotes von 2 m und dass jede teilnehmende P erson eine F läche von 10 q m²  zur Verfügung hat. 
Diese differenzierten Regelungen sind den unterschiedlichen Infektionsrisiken, die sich aus den unterschiedlichen K ontaktkonstella-
tionen ergeben, geschuldet. J e vielfältiger die K ontaktpersonen sind (was der F all bei wechselnden Gruppenzusammensetzungen 
ist) desto gesteigerter ist die Wahrscheinlichkeit, auf eine infizierte P erson zu treffen. 

Die Beschränkung der Ausübung der K ontaktsportarten auf die Altersgruppe der K inder und J ugendlichen ist in Anbetracht der mög-
lichen Schwere der K rankheitsverläufe bei Erwachsenen zum jetzigen Zeitpunkt der pandemischen L age eine geeignete Maßnahme, 
um die behutsamen Ö ffnungs- und L ockerungsmaßnahmen nicht zu gefährden und dient der Erreichung der infektionsschutzrecht-
lichen Ziele.  

(§ 17  Spitzen- und P rofisport) 

Der ehemalige § 16  wurde nunmehr zum §17 . Die Regelungen des Spitzen- und P rofisports wurden redaktionell überarbeitet. Das 
Erfordernis der T estung ist mit dem Bezug zum § 5a vervollständigt. 

(§ 18 Weitergehende Anordnungen) 

Abs. 2 Nr. 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die in § 5 a Abs. 1 in Bezug genommenen Normadressaten. 

(§ 18 b Modellprojekte) 

Mit Modellprojekten will Niedersachsen neue P erspektiven für zahlreiche L ebensbereiche erproben. Sichere Zonen, die ein konse-
q uentes T estregime, eine Besucherlenkung, strenge AH A-Regeln sowie eine digitale K ontaktnachverfolgung umfassen, sollen Wege 
für kontrollierte Ö ffnungen weisen. Angesichts der in K raft getretenen bundeseinheitlichen Regelungen im neuen Infektionsschutz-
gesetz sind nunmehr daran angepasste Ö ffnungsstrategien verbunden mit der Erprobung durch vielfältige Modellprojekt möglich. 
Die bundeseinheitliche Regelung zur Bekämpfung der Corona-P andemie orientieren sich an der Sieben-T age-Inzidenz von mehr als 
100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Überschreitet ein L andkreis diese Grenze, treten Eindämmungsmaßnahmen automatisch 
in K raft. Daraus folgt, dass die Durchführung eines Modellprojektes ausschließlich bei einer Sieben-T age-Inzidenz von deutlich unter 
100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner möglich wird. Bei Überschreitung der Inzidenz von 100 muss das P rojekt abgebrochen 
werden.  

Die in diesem neu formulierten §18b stellt einen P aradigmenwechsel dar, denn §18 b Absatz 1 eröffnet den zuständigen Behörden 
einen weiten Gestaltungsspielraum. Sie können durch Allgemeinverfügung als Modellprojekt Ausnahmen von den Geboten und Ver-
boten der §§ 2 bis 17  zulassen. Dabei sind strenge Schutzmaßnahmen und ein T estkonzept zu regeln. Die Allgemeinverfügung ist 
zeitlich zu befristen und räumlich abzugrenzen. Damit hat die zuständige Behörde die Ermächtigung, einerseits die Modellprojekte 
nach Art, räumlichem U mfang, T eilnehmern usw. festzulegen sowie andererseits die Ausnahmen, die in diesem Modellprojekt gelten, 
zu regeln. Sie kann in ihrem Zuständigkeitsgebiet auch mehrere Allgemeinverfügungen für räumlich unterschiedliche Bereiche erlas-
sen oder in einer Allgemeinverfügung mehrere T eilgebiete vorsehen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit anderen K ommunen Mo-
dellprojekte gebietsübergreifend vorzusehen, wobei in diesem F all jede K ommune eine –  abgestimmte –  Allgemeinverfügung für ihr 
Zuständigkeitsgebiet erlässt.  

Nach Absatz 2 stehen die Regelungen unter dem Vorbehalt, dass sie den dort genannten Zwecken dienen müssen;  hieraus ergibt 
sich der Rahmen und die Zielvorgaben der zu treffenden Regelungen. 

Nach Nummer 1 ist vorgegeben, dass ein Modellprojekt der Erprobung von T estkonzepten zur F eststellung einer Infektion mit dem 
Corona-Virus SARS-Cov-2 erfolgt. Gegenstand der Erprobung sind zum einen die bestehenden T estvorgaben bzw. bereits vorge-
sehenen T estkonzepte sowie die im Rahmen der Allgemeinverfügung geregelten und an die örtlichen und sachlichen Gegebenheiten 
angepassten Ausnahmebestimmungen. Damit ist es möglich, die Erkenntnisse, die aus den Erprobungsverfahren gewonnen werden, 
auszuwerten und einer Schlussfolgerung für künftige Strategien zu ziehen.  

Nummer 2 ermöglicht zugleich die Erprobung von digitalen Sy stemen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und deren 
Übermittlung an die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde zur kurzfristigen und vollständigen K ontaktnachverfol-
gung. 

Nummer 3 stellt eine sehr zentrale Zweckbindung dar. Danach müssen P rojekte nicht vorrangig möglichen L ockerungen vor O rt 
dienen und den örtlichen und sachlichen U mständen Rechnung tragen. Ziel der P rojektregelungen ist es primär, dass untersucht 
wird, wie sich das Infektionsgeschehen unter den Bedingungen der Betriebs- und Einrichtungsöffnungen entwickeln. Damit soll ge-
währleistet sein, dass die Erkenntnisse, die unter messbaren Bedingungen aus den Erprobungsverfahren gewonnen werden, aus-
gewertet werden und Schlussfolgerungen für künftige Strategien zulassen.
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Dies muss in den Berichten nach Absatz 3 nach Abschluss der Maßnahmen durch die örtlich zuständige Behörde dargelegt werden.  

(§ 18 c Modellprojekte Messen) 

Aufgrund des weiter gefassten § 18 b ist keine eigene Regelung für Messen mehr notwendig. 

Zu Artikel 2 (Änderung des § 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten - der Niedersächsischen Quarantäne-Verordnung):  

Zu Nummer 1  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 2  

Die Regelung bestimmt das Außerkrafttreten der Verordnung unter Beachtung der Anforderungen des § 28 a Abs. 5 Satz 2 IfSG. 
Eine längere Geltungsdauer der Verordnung unter Ausnutzung des gesetzlich möglichen Vier-Wochen-Zeitrahmens ist angesichts 
der immer noch fragilen Infektionslage und unter Berücksichtigung der grundrechtlich höchst bedeutsamen Einschränkungen, die 
einer ständigen Überprüfung zu unterziehen sind, nicht angezeigt.   

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten): 

Die Regelung ermöglicht durch seinen Satz 1 die rechtzeitige Verlängerung der auf den 18. April 2021 begrenzten Geltungsdauer 
der Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen Quarantäne-Verordnung. Satz 2 sieht das Inkrafttreten der 
übrigen Regelungen für den Beginn der Woche am 19. April 2021 vor.  
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Kommunalhaushalts- 

und -kassenverordnung

Vom 11. Mai 2021

Aufgrund des § 178 Abs. 1 Nr. 15 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds.
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 17. Februar 2021 (Nds. GVBl. S. 64), wird im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung vom
18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130), geändert durch Verord-
nung vom 22. Januar 2020 (Nds. GVBl. S. 13), wird wie folgt
geändert:

1. § 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe g wird am Ende das Komma durch das
Wort „und“ ersetzt.

b) Buchstabe h wird gestrichen.

c) Der bisherige Buchstabe i wird Buchstabe h. 

2. In § 53 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „der Finanzmittelbe-
stand“ durch die Worte „die Finanzmittelveränderung“ er-
setzt.

3. In § 55 Abs. 3 werden nach Nr. 1.3.1 die folgenden Num-
mern 1.3.1.1 und 1.3.1.2 eingefügt: 

„1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemi-
schen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)

1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 11. Mai 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister
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Entscheidung 
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts

Aus dem Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts vom 30. April 2021 — 13 MN 241/21 — in dem Ver-
fahren

zur Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen Verord-
nung (MS, VO v. 30. 10. 2020 i. d. F. v. 23. 4. 2021, § 10
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 — Schließung von Klettergärten und
Kletterparks) — Normenkontrolle — vorläufiger Rechts-
schutz —

wird nachstehende Entscheidungsformel veröffentlicht:

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 der Niedersächsischen Verordnung
über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus
SARS-CoV-2 vom 30. Oktober 2020 (Nds. GVBl S. 368),
zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Nie-
dersächsischen Corona-Verordnung vom 23. April 2021
(Nds. GVBl. S. 221), wird vorläufig außer Vollzug gesetzt,
soweit danach Klettergärten und Kletterparks für den Pu-
blikumsverkehr und Besuche geschlossen sind. 

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) ist diese Entscheidung allgemeinverbindlich. Die nicht
mehr anfechtbaren Entscheidungen der Gerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, die auf der für unwirksam erklärten Norm
beruhen, bleiben — vorbehaltlich einer besonderen gesetzli-
chen Regelung durch das Land — unberührt. Die Vollstreckung
aus einer solchen Entscheidung ist unzulässig (§ 183 in Ver-
bindung mit § 47 Abs. 5 Satz 3 VwGO).

Hannover, den 10. Mai 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

In Vertretung

S c h o l z

Staatssekretär
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